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Artikel 1

Das Gesetz über die Bezüge der Mit-
glieder der Landesregierung vom 27. Juli
1993 (GVBl. I S. 339), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. Dezember 2004
(GVBl. I S. 442), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Nr. 1 bis 3 erhält folgende
Fassung:

„1. ein Amtsgehalt, und zwar

a) die Ministerpräsidentin oder
der Ministerpräsident in
Höhe des um neunzehn
Hundertstel erhöhten Grund-
gehaltes der Besoldungs-
gruppe B 11,

b) die Staatsministerinnen und
Staatsminister in Höhe eines
um ein Einhundertdreißigs -
tel abgesenkten Grundge-
haltes der Besoldungsgrup-
pe B 11

der Anlage 1 zu § 1 des Hessi-
schen Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetzes 2009/
2010 vom 18. Juni 2009 (GVBl. I
S. 175) in der jeweils geltenden
Fassung;

2. einen Familienzuschlag nach
der Anlage 2 zu § 1 des Hessi-
schen Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetzes 2009/
2010 vom 18. Juni 2009 (GVBl. I
S. 175) in der jeweils geltenden
Fassung und der Stufe, die den
Familienverhältnissen ent-
spricht;

3. eine Dienstaufwandsentschädi-
gung, und zwar

a) die Ministerpräsidentin oder
der Ministerpräsident von
monatlich 700 Euro,

b) die Staatsministerinnen und
Staatsminister von monat-
lich 400 Euro;“

b) In Abs. 7 werden die Worte „in der
Fassung vom 25. Februar 1998
(GVBl. I S. 50), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. November
2004 (GVBl. I S. 330)“ durch die
Worte „in der jeweils geltenden
Fassung“ ersetzt.

2. In § 2 Abs. 2 wird die Angabe „die
Staatsbauverwaltung“ durch die An-
gabe „das Hessische Immobilienmana-
gement“ ersetzt.

3. § 9 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden nach der Angabe
„§ 53 Abs. 7 Satz 1 des Beamten-
versorgungsgesetzes“ die Worte „in
der Fassung vom 16. März 1999
(BGBl. I S. 323, 847, 2033) in der am
31. August 2006 geltenden Fas-
sung“ eingefügt.

b) In Satz 2 wird die Angabe „§ 53
Abs. 4“ durch die Angabe „§ 53
Abs. 3“ ersetzt.

4. In § 15 Satz 2 wird die Jahreszahl
„2009“ durch die Jahreszahl „2015“
ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Art. 1 Nr. 4 dieses Gesetzes tritt am Ta-
ge nach der Verkündung, das Gesetz im
Übrigen am 1. Januar 2010 in Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Fünftes Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die

Bezüge der Mitglieder der Landesregierung*)

Vom 14. Dezember 2009

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t

K o c h

*) Ändert GVBl. II 13-24
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Artikel 11)

Änderung des Hessischen 
Nachbarrechtsgesetzes

Das Hessische Nachbarrechtsgesetz
vom 24. September 1962 (GVBl. I S. 417),
geändert durch Gesetz vom 25. Septem-
ber 1990 (GVBl. I S. 563), wird wie folgt
geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt
geändert:

a) Nach der Angabe „§ 10 Besondere
Gründung“ wird die Angabe

„§ 10a Wärmedämmung

§ 10b Über die Grenze gebau-
te Wand“

eingefügt.

b) Die Angabe zu § 43 erhält folgende
Fassung:

„Beseitigungsanspruch, Anspruch
auf Rückschnitt“.

c) Die Angabe zu § 49 erhält folgende
Fassung:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

2. Nach § 10 werden als §§ 10a und  10b
eingefügt:

„§ 10a

Wärmedämmung

(1) Der Eigentümer und die Nut-
zungsberechtigten eines Grundstücks
haben Bauteile, die auf ihr Grundstück
übergreifen, zu dulden, wenn

1. es sich bei den übergreifenden Bau-
teilen um eine Wärmedämmung
handelt, die über die Bauteilanfor-
derungen der Energieeinsparver-
ordnung vom 24. Juli 2007 (BGBl. I
S. 1519), geändert durch Verord-
nung vom 29. April 2009 (BGBl. I 
S. 954), in der jeweils geltenden
Fassung für bestehende Gebäude
nicht hinausgeht,

2. eine vergleichbare Wärmedämmung
auf andere Weise mit vertretbarem
Aufwand nicht vorgenommen wer-
den kann und

3. die übergreifenden Bauteile

a) an einer vorhandenen einseiti-
gen Grenzwand auf dem Nach-
bargrundstück angebracht wer-
den,

b) die Benutzung des betroffenen
Grundstücks nicht oder nur ge-
ringfügig beeinträchtigen und

c) öffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten nicht widersprechen.

Die Duldungspflicht nach Satz 1 er-
streckt sich auch auf die mit der
Wärmedämmung zusammenhän-
genden notwendigen Änderungen
von Bauteilen.

(2) Für die Verpflichtung zum Scha-
densersatz und zur Anzeige gelten die
§§ 23 und 24 entsprechend mit der
Maßgabe, dass die Frist zur Anzeige
einen Monat beträgt und die Anzeige
Art und Umfang der Baumaßnahme
umfassen muss.

(3) Dem Eigentümer des betroffe-
nen Grundstücks ist ein angemessener
Ausgleich in Geld zu leisten. Sofern
nichts anderes vereinbart wird, gelten
§ 912 Abs. 2 und die §§ 913 und 914
des Bürgerlichen Gesetzbuchs entspre-
chend.

§ 10b

Über die Grenze gebaute Wand

Die Vorschriften für die Grenzwand
gelten entsprechend für eine über die
Grenze hinausreichende Wand, die
keine Nachbarwand im Sinne von § 1
Abs. 1 ist und zu deren Duldung der
Eigentümer und die Nutzungsberech-
tigten des Nachbargrundstücks ver-
pflichtet sind.“

3. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1.

b) Als Abs. 2 wird angefügt:

„(2) Abs. 1 gilt auch für wild ge-
wachsene Pflanzen.“

4. § 43 erhält folgende Fassung:

„§ 43

Beseitigungsanspruch, 
Anspruch auf Rückschnitt

(1) Einzelne Bäume, Sträucher und
Rebstöcke, die den Grenzabstand nach
den §§ 38 und 40, und Hecken, die
den Grenzabstand nach § 39 Abs. 1
Nr. 3 und § 40 nicht einhalten, sind auf
Verlangen des Nachbarn zu beseiti-
gen. Der Anspruch ist ausgeschlossen,
wenn der Nachbar nicht bis zum Ab-
lauf des dritten auf das Anpflanzen
oder die Errichtung folgenden Kalen-
derjahres Klage auf Beseitigung erho-
ben hat. Bei Bäumen, Sträuchern und

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Nachbarrechtsgesetzes 

und der Hessischen Bauordnung

Vom 10. Dezember 2009

1) Ändert GVBl. II 231-36
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Rebstöcken, die zunächst als Hecken-
bestandteil gezogen wurden, beginnt
die Frist zu dem Zeitpunkt, zu dem die
Anpflanzung das Erscheinungsbild ei-
ner Hecke verliert. Bei wild gewachse-
nen Pflanzen beginnt die Frist zu dem
Zeitpunkt, zu dem das Vorhandensein
der Pflanzen für den Nachbarn er-
kennbar wird.

(2) Hecken, die den Grenzabstand
nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und § 40
nicht einhalten, sind auf Verlangen des
Nachbarn auf die zur Einhaltung des
Grenzabstandes erforderliche Höhe
zurückzuschneiden. Die Verpflichtung
zum Rückschnitt muss nur in der Zeit
vom 1. Oktober bis zum 15. März er-
füllt werden. Für den Anspruch auf
Rückschnitt gilt Abs. 1 Satz 2 entspre-
chend mit der Maßgabe, dass die Frist
zu dem Zeitpunkt beginnt, zu dem die
Hecke den erforderlichen Abstand un-
terschreitet.

(3) Werden für die in Abs. 1 Satz 1
genannten Anpflanzungen Ersatzan-
pflanzungen vorgenommen, so gelten
die §§ 38 bis 42. Werden in geschlosse-
nen Obstanlagen einzelne Obstbäume
nachgepflanzt, so bleibt der Abstand
der anderen Obstbäume maßgebend.“

5. In § 44 wird die Angabe „§ 43 Abs. 2“
durch „§ 43 Abs. 3“ ersetzt.

6. § 49 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fas-
sung:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Es tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2014 außer Kraft.“

Artikel 22)

Änderung der Hessischen Bauordnung

Die Hessische Bauordnung vom 18. Ju-
ni 2002 (GVBl. I S. 274), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. September 2007
(GVBl. I S. 548), wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„(2) 1Die Errichtung eines Gebäu-
des auf mehreren Grundstücken ist
nur zulässig, wenn öffentlich-rechtlich
gesichert ist, dass keine Verhältnisse
eintreten können, die den Vorschriften
dieses Gesetzes oder den aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Vorschrif-
ten zuwiderlaufen, und das Gebäude
auf den Grundstücken diesen Vor-
schriften so entspricht, als wären die
Grundstücke ein Grundstück. 2Dies gilt
bei bestehenden Gebäuden nicht für
eine Außenwand- und Dachdämmung,

die über die Bauteilanforderungen der
Energieeinsparverordnung vom 24. Ju-
li 2007 (BGBl. I S. 1519), geändert
durch Verordnung vom 29. April 2009
(BGBl. I S. 954), in der jeweils gelten-
den Fassung für bestehende Gebäude
nicht hinausgeht. 3Satz 2 gilt entspre-
chend für die mit der Wärmedämmung
zusammenhängenden notwendigen
Änderungen von Bauteilen.“

2. § 6 Abs. 6 erhält folgende Fassung:

„(6) 1Vor die Außenwand vortreten-
de Bauteile und Vorbauten, wie

1. Gesimse und Dachvorsprünge so-
wie

2. Hauseingangstreppen und deren
Überdachungen, Erker und Balko-
ne, die insgesamt nicht mehr als ein
Drittel der Breite der jeweiligen
Außenwand in Anspruch nehmen,
bleiben bei Bemessung der Tiefe
der Abstandsflächen außer Be-
tracht, sofern sie nicht mehr als
1,50 m vortreten und von Nachbar-
grenzen mindestens 2 m entfernt
bleiben. 

2Außenwand- und Dachdämmungen,
die dem Wärmeschutz und der Ener-
gieeinsparung dienen und über die
Bauteilanforderungen der Energieein -
sparverordnung in der jeweils gelten-
den Fassung nicht hinausgehen, dür-
fen bei bestehenden Gebäuden in die
Tiefe der Abstandsflächen hineinra-
gen; § 4 Abs. 2 Satz 3 gilt entspre-
chend. 3Eine nach § 4 Abs 2 Satz 2
zulässige Überbauung ändert die Ab-
standsfläche des Gebäudes nicht.“

3. § 27 Abs. 11 erhält folgende Fassung:

„(11) Brandwände an oder auf
Nachbargrenzen dürfen nur mit nicht
brennbaren Baustoffen verkleidet wer-
den.“

4. Abschnitt I der Anlage 2 wird wie folgt
geändert:

a) In Nr. 12.8 wird der Punkt durch ein
Komma ersetzt.

b) Als Nr. 12.9 wird eingefügt: 

„12.9 Plätze für das landschaftsan-
gepasste Lagern von Brenn-
holz für den Eigenbedarf bis
zu 40 m³ Rauminhalt je Flur-
stück; bei mehr als 10 m³ un-
ter dem Vorbehalt des Ab-
schnitts V Nr. 1.“

Artikel 3

Übergangsvorschrift

Für Anpflanzungen, die bereits vor In-
krafttreten dieses Gesetzes vorhanden
waren, gilt § 43 Abs. 1 Nr. 2 des Hessi-
schen Nachbarrechtsgesetzes in der bis
zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung. 2) Ändert GVBl. II 361-108
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Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 10. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e r  J u s t i z ,  f ü r  I n t e g r a t i o n  
u n d  E u r o p a

H a h n

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d

L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h
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Artikel 1

Das Gesetz zur Neuordnung der Auf-
gaben des Landrats sowie des Oberbür-
germeisters als Behörden der Landesver-
waltung vom 21. März 2005 (GVBl. I 
S. 229, 230) wird wie folgt geändert: 

1. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Gesetzestext vor 
Abs. 2 wird Abs. 1 und wie folgt
geändert:

aa) Vor Satz 1 wird die Absatzbe-
zeichnung „(1)“ eingefügt.

bb) In Satz 1 werden die Spiegel-
striche durch Nr. „1.“, „2.“ und
„3.“ ersetzt. 

cc) In Satz 2 wird die Abkürzung
„bzw.“ durch das Wort „und“
ersetzt. 

b) Abs. 2 und 3 erhalten folgende Fas-
sung: 

„(2) Der nach Abs. 1 ermittelte Be-
trag erhöht sich für 

1. jeden Landkreis um einen Anteil
an einem Betrag von 1,6 Millio-
nen Euro, 

2. jede kreisfreie Stadt um einen
Anteil an einem Betrag von
350 000 Euro,

den das Land den Landkreisen und
kreisfreien Städten jährlich zum
Ausgleich von Bedarfsspitzen zur
Verfügung stellt. Der Betrag nach
Satz 1 Nr. 1 erhöht sich ab 2005

jährlich um jeweils weitere 120 000
Euro. Die Verteilung des Betrages
auf die einzelnen Landkreise und
kreisfreien Städte erfolgt gemein-
sam durch das für das Innere zu-
ständige Ministerium und das für
Finanzen zuständige Ministerium
im Benehmen mit den Kommunalen
Spitzenverbänden. Die Verteilung
orientiert sich an der jeweiligen
Einwohnerzahl und

1. bei den Landkreisen für den Be-
trag von 800 000 Euro an der An-
zahl der übergeleiteten Bediens -
teten der früheren Hauptabtei-
lung ‚Allgemeine Landesverwal-
tung‘ des Landrats als Behörde
der Landesverwaltung, 

2. bei den kreisfreien Städten an
der Anzahl der übergeleiteten
Bediensteten. 

(3) Der für jeden Landkreis und
jede kreisfreie Stadt nach Abs. 1 er-
mittelte Betrag wird zu einem
Zwölftel jeweils zum ersten Tag ei-
nes Monats im Voraus, der nach
Abs. 2 ermittelte Betrag jährlich zur
Verfügung gestellt.“

2. In § 8 Satz 2 wird die Zahl „2009“
durch „2014“ ersetzt. 

Artikel 2

Art. 1 Nr. 2 tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Im Übrigen tritt dieses
Gesetz am 1. Januar 2010 in Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes zur Neuordnung der Aufgaben des Landrats sowie 

des Oberbürgermeisters als Behörden der Landesverwaltung*)

Vom 14. Dezember 2009

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
d e r  F i n a n z e n

We i m a r

*) Ändert GVBl. II 300-40
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1) Ändert GVBl. II 310-63

Artikel 11)

Änderung des Hessischen Gesetzes 
über die öffentliche Sicherheit 

und Ordnung

Das Hessische Gesetz über die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung in der Fas-
sung vom 14. Januar 2005 (GVBl. I S. 14),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
19. November 2008 (GVBl. I S. 970), wird
wie folgt geändert:

1. Die Übersicht wird wie folgt geän-
dert:

a) Nach der Angabe zu § 14 wird die
Angabe „§ 14a Automatische
Kennzeichenlesesysteme“ einge-
fügt.

b) Nach der Angabe zu § 15a wird
die Angabe „§ 15b Telekommuni-
kationsüberwachung an informati-
onstechnischen Systemen“ einge-
fügt.

c) In der Angabe zu § 27 werden ein
Komma und das Wort „Verwer-
tungsverbot“ angefügt.

d) In der Angabe zu § 91 werden das
Komma und das Wort „Polizeiein-
richtung“ gestrichen.

e) In der Angabe zu § 95 werden die
Worte „Hessische Polizeischule“
durch „Polizeiakademie Hessen“
ersetzt.

f) In den Angaben zu §§ 101
und 108 wird das Wort „Polizei-
dienststellen“ jeweils durch „Poli-
zeibehörden“ ersetzt.

g) Die Angabe zu § 115 erhält fol-
gende Fassung:

„§ 115 Inkrafttreten, Außerkraft-
treten“

2. In § 1 Abs. 4 werden die Worte „im
Rahmen der Gefahrenabwehr“ gestri-
chen.

3. § 12 Abs. 2 Satz 2 und 3 erhalten fol-
gende Fassung:

„Unter den in den §§ 52 bis 55 der
Strafprozessordnung genannten Vo-
raussetzungen ist eine betroffene Per-
son, die nicht für die Gefahr verant-
wortlich ist, zur Verweigerung der
Auskunft berechtigt. Außer für
Rechtsanwälte und in den Fällen des
§ 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, 2, 4 und 5,
auch in Verbindung mit § 53a, der
Strafprozessordnung gilt dies nicht,
wenn die Auskunft für die Abwehr ei-
ner Gefahr für Leib, Leben oder Frei-
heit einer Person erforderlich ist.“

4. § 14 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 3 werden nach Satz 1 fol-
gende Sätze eingefügt:

„Der Umstand der Überwachung
und die verantwortliche Stelle
sind durch geeignete Maßnahmen
erkennbar zu machen. Fest instal-
lierte Anlagen dürfen unabhängig
davon, ob die Voraussetzungen für
ihre Errichtung nach Satz 1 noch
vorliegen, zwei Jahre lang betrie-
ben werden; die Frist verlängert
sich entsprechend, wenn die Vo-
raussetzungen weiterhin vorlie-
gen.“

b) In Abs. 4 Satz 3 werden nach der
Angabe „Satz 2 und 3“ ein Kom-
ma und die Angabe „Abs. 3 Satz 2
und 3“ eingefügt.

5. Nach § 14 wird als § 14a eingefügt:

„§ 14a

Automatische 
Kennzeichenlesesysteme

(1) Die Polizeibehörden können
unter den Voraussetzungen des § 18
Abs. 1, Abs. 2 Nr. 1, 3 bis 6 zur Ab-
wehr einer Gefahr oder zur vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten
durch den Einsatz technischer Mittel
automatisch Bilder von Fahrzeugen
aufzeichnen und deren Kennzeichen
erfassen. Die Bildaufzeichnung nach
Satz 1 kann auch erfolgen, wenn die
Insassen der Fahrzeuge unvermeid-
bar betroffen werden. Datenerhebun-
gen nach Satz 1 und 2 dürfen

1. nicht flächendeckend,
2. in den Fällen des § 18 Abs. 1,

Abs. 2 Nr. 1, 3 und 4 nicht dauer-
haft und

3. in den Fällen des § 18 Abs. 2 Nr. 5
und 6 nicht längerfristig

durchgeführt werden. Der Einsatz
technischer Mittel nach Satz 1 ist in
geeigneter Weise für Kontrollzwecke
zu dokumentieren.

(2) Die ermittelten Kennzeichen
können automatisch mit dem Fahn-
dungsbestand der Sachfahndungsda-
teien des beim Bundeskriminalamt
nach den Vorschriften des Bundeskri-
minalamtgesetzes vom 7. Juli 1997
(BGBl. I S. 1650), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 6. Juni 2009
(BGBl. I S. 1226), und des beim Hessi-
schen Landeskriminalamt nach den
Vorschriften dieses Gesetzes geführ-
ten polizeilichen Informationssystems
abgeglichen werden. Die Sachfahn-
dungsdateien des polizeilichen Infor-
mationssystems umfassen auch die

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Hessischen Gesetzes über die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung und anderer Gesetze

Vom 14. Dezember 2009



nach den Vorschriften des Schenge-
ner Durchführungsübereinkommens
zulässigen Ausschreibungen von
Fahrzeugkennzeichen im Schengener
Informationssystem. Der Abgleich
nach Satz 1 beschränkt sich auf
Kennzeichen von Fahrzeugen, die

1. nach den §§ 163e und 463a der
Strafprozessordnung, Art. 99 des
Schengener Durchführungsüber -
einkommens, § 17 Abs. 3 des Bun-
desverfassungsschutzgesetzes,
§ 20i des Bundeskriminalamtge-
setzes, § 17 oder einer vergleich-
baren Rechtsvorschrift eines ande-
ren Bundeslandes,

2. aufgrund einer Gefahr zur Abwehr
einer Gefahr,

3. aufgrund des Verdachts einer
Straftat für Zwecke der Strafverfol-
gung oder

4. aus Gründen der Strafvoll-
streckung

ausgeschrieben sind. Der Abgleich
hat sofort nach der Erhebung der Da-
ten nach Abs. 1 Satz 1 stattzufinden
und darf nur mit vollständigen Kenn-
zeichen des Fahndungsbestands er-
folgen. Bewegungsbilder dürfen nicht
erstellt werden; Satz 3 Nr. 1 bleibt un-
berührt.

(3) Die nach Abs. 1 Satz 1 erhobe-
nen Daten sind, sofern die erfassten
Kennzeichen nicht im Fahndungsbe-
stand enthalten sind, sofort automati-
siert zu löschen. Die Datenerhebung
und der Datenabgleich im Falle des
Satzes 1 dürfen nicht protokolliert
werden.

(4) Ist das ermittelte Kennzeichen
im Fahndungsbestand enthalten
(Trefferfall), können das Kennzei-
chen, die Bildaufzeichnung des Fahr-
zeugs sowie Angaben zu Ort, Fahrt -
richtung, Datum und Uhrzeit gespei-
chert werden. Das Fahrzeug und die
Insassen können im Trefferfall ange-
halten werden. Weitere Maßnahmen
dürfen erst nach Überprüfung des
Trefferfalls anhand des aktuellen
Fahndungsbestands erfolgen. Die
nach Satz 1 gespeicherten sowie
durch weitere Maßnahmen erlangten
personenbezogenen Daten können
weiterverarbeitet werden, soweit dies
für Zwecke der Gefahrenabwehr er-
forderlich ist.“

6. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 4 erhält folgende Fassung:

„(4) In oder aus Wohnungen
können die Polizeibehörden ohne
Kenntnis der betroffenen Person
Daten nur erheben, wenn dies zur
Abwehr einer gegenwärtigen Ge-
fahr für Leib, Leben oder Freiheit
einer Person unerlässlich ist. Ein
Eingriff mit technischen Mitteln ist
nicht zulässig, soweit keine Aus-
kunftspflicht der betroffenen Per-
son nach § 12 Abs. 2 besteht. Das

Verbot nach Satz 2 gilt auch, wenn
durch eine gegen einen Dritten
gerichtete Maßnahme Erkenntnis-
se erlangt würden, die nicht der
Auskunftspflicht nach § 12 Abs. 2
unterliegen. Liegen tatsächliche
Anhaltspunkte für die Annahme
vor, dass durch die Maßnahme al-
lein Erkenntnisse aus dem Kern-
bereich privater Lebensgestaltung
erlangt würden, ist die Maßnahme
unzulässig. Bestehen insoweit
Zweifel, darf die Datenerhebung
ausschließlich durch eine automa-
tische Aufzeichnung erfolgen und
fortgesetzt werden. § 38 Abs. 7 gilt
entsprechend, soweit die Datener-
hebung nicht mit technischen Mit-
teln erfolgt.“

b) Abs. 5 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 9 werden die Worte
„binnen drei Tagen“ durch
„bis zum Ablauf des folgen-
den Tages“ ersetzt.

bb) Es werden folgende Sätze an-
gefügt:

„Automatische Aufzeichnun-
gen nach Abs. 4 Satz 5 sind
unverzüglich dem anordnen-
den Gericht zur Entscheidung
über die Verwertbarkeit oder
Löschung der Daten vorzule-
gen. Für die nicht verwertba-
ren Teile ordnet das Gericht
die unverzügliche Löschung
an. Das Gericht unterrichtet
die Polizeibehörde unverzüg-
lich über den Inhalt der ver-
wertbaren Teile der Aufzeich-
nung.“

c) Nach Abs. 6 wird als neuer Abs. 7
eingefügt:

„(7) Zur Vorbereitung des Ein-
satzes technischer Mittel kann die
Polizeibehörde die Wohnung der
betroffenen Person betreten, wenn
dies zur polizeilichen Aufgabener-
füllung unerlässlich ist. Außer bei
Gefahr im Verzug ist dies nur nach
richterlicher Anordnung zulässig.
§ 15 Abs. 5 Satz 8 und 9 gelten
entsprechend.“

d) Die bisherigen Abs. 7 und 8 wer-
den Abs. 8 und 9.

7. § 15a wird wie folgt geändert:

a) Dem Abs. 1 wird folgender Satz
angefügt:

„§ 15 Abs. 4 Satz 2 bis 5 gilt ent-
sprechend.“

b) Abs. 2 erhält folgende Fassung:

„   (2) Unter den Voraussetzungen
des Abs. 1 können die Polizei-
behörden auch Auskunft über
Verkehrsdaten nach § 96 Abs. 1,
§ 113a des Telekommunikations-
gesetzes vom 22. Juni 2004
(BGBl. I S. 1190), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 29. April 2009
(BGBl. I S. 994), in einem zurück-
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liegenden oder einem zukünfti-
gen Zeitraum sowie über Inhalte
verlangen, die innerhalb des Tele-
kommunikationsnetzes in Spei-
chereinrichtungen abgelegt sind.
Erfolgt die Erhebung von Ver-
kehrsdaten nicht beim Telekom-
munikationsdiensteanbieter, be-
stimmt sie sich nach Abschluss
des Kommunikationsvorgangs
nach den allgemeinen Vorschrif-
ten.“

c) Nach Abs. 3 wird als neuer Abs. 4
eingefügt:

„(4) Die Polizeibehörden kön-
nen zur Abwehr einer gegenwärti-
gen Gefahr für Leib, Leben oder
Freiheit einer Person Telekommu-
nikationsverbindungen durch den
Einsatz technischer Mittel unter-
brechen oder verhindern.“

d) Die bisherigen Abs. 4 bis 6 wer-
den Abs. 5 bis 7.

e) Der neue Abs. 5 wird wie folgt
geändert:

aa) In Satz 1 werden die Worte
„Die Maßnahmen“ durch
„Maßnahmen nach Abs. 1
bis 4“ ersetzt.

bb) In Satz 4 wird die Zahl „9“
durch „12“ ersetzt.

f) Im neuen Abs. 7 wird die Angabe
„22. Dezember 2003 (BGBl. I 
S. 2836)“ durch „21. Dezember
2007 (BGBl. I S. 3198)“ ersetzt.

8. Nach § 15a wird als „§ 15b“ einge-
fügt:

„§ 15b

Telekommunikationsüberwachung an
informationstechnischen Systemen

(1) Wenn dies zur Abwehr einer
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Le-
ben oder Freiheit einer Person uner-
lässlich ist, kann die Überwachung
und Aufzeichnung der Telekommuni-
kation ohne Wissen der betroffenen
Person in der Weise erfolgen, dass mit
technischen Mitteln in von der betrof-
fenen Person genutzte informations-
technische Systeme eingegriffen
wird, wenn

1. durch technische Maßnahmen si-
chergestellt ist, dass ausschließlich
laufende Telekommunikation
überwacht und aufgezeichnet
wird, und

2. der Eingriff in das informations-
technische System notwendig ist,
um die Überwachung und Auf-
zeichnung der Telekommunikati-
on insbesondere auch in unver-
schlüsselter Form zu ermöglichen.

(2) Es ist technisch sicherzustellen,
dass

1. an dem informationstechnischen
System nur Veränderungen vorge-
nommen werden, die für die Da -
ten erhebung unerlässlich sind, und

2. die vorgenommenen Veränderun-
gen bei Beendigung der Maßnah-
me soweit technisch möglich auto-
matisiert rückgängig gemacht
werden.

Das eingesetzte Mittel ist nach dem
Stand der Technik gegen unbefugte
Nutzung zu schützen.

(3) Bei jedem Einsatz des techni-
schen Mittels sind zum Zwecke der
Datenschutzkontrolle und der Be-
weissicherung zu protokollieren:

1. die Bezeichnung des technischen
Mittels und der Zeitraum seines
Einsatzes,

2. die Angaben zur Identifizierung
des informationstechnischen Sys-
tems und die daran vorgenomme-
nen nicht nur flüchtigen Verände-
rungen,

3. die Angaben, die die Feststellung
der erhobenen Daten ermögli-
chen, und

4. die Organisationseinheit, die die
Maßnahme durchführt.

Die Protokolldaten dürfen nur ver-
wendet werden, um der betroffenen
Person oder einer hierzu befugten öf-
fentlichen Stelle oder einem Gericht
die Prüfung zu ermöglichen, ob die
Maßnahme nach Abs. 1 rechtmäßig
durchgeführt worden ist. Sie sind bis
zum Ablauf des auf die Speicherung
folgenden Kalenderjahres aufzube-
wahren und sodann automatisiert zu
löschen, wenn sie für den in Satz 2
genannten Zweck nicht mehr erfor-
derlich sind.

(4) Die Maßnahme darf sich nur
gegen eine Person richten, die nach
den §§ 6 oder 7 verantwortlich ist. Sie
darf auch durchgeführt werden,
wenn andere Personen unvermeidbar
betroffen werden.

(5) § 15 Abs. 4 Satz 2 bis 5 und
Abs. 5 gilt entsprechend mit der Maß-
gabe, dass das informationstechni-
sche System, in das zur Datenerhe-
bung eingegriffen werden soll, in der
Anordnung möglichst genau zu be-
zeichnen ist.“

9. § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 6 Satz 2 wird die Angabe
„nach § 15 Abs. 4 oder Abs. 6
Satz 2“ durch die Angabe „durch
eine Wohnraumüberwachung
nach § 15 Abs. 4, Abs.  6 Satz 2
oder einer anderen Rechtsvor-
schrift“ ersetzt.

b) In Abs. 7 Satz 1 werden nach den
Worten „Die Polizeibehörden“ das
Komma sowie die Worte „die Poli-
zeieinrichtung“ gestrichen.

c) In Abs. 8 werden nach dem Wort
„Zweck“ die Worte „oder zu dem
in Abs. 9 Satz 1 genannten
Zweck“ eingefügt.

d) Nach Abs. 8 wird als neuer Abs. 9
eingefügt:
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„(9) Die Polizeibehörden kön-
nen für die Planung von Maßnah-
men der Kriminalitätsbekämpfung
vorhandene personenbezogene
Daten über Vermisstenfälle, aus-
wertungsrelevante Straftaten und
verdächtige Wahrnehmungen zur
Erstellung eines Kriminalitätslage-
bildes verarbeiten. Ein Krimina-
litätslagebild darf Daten von Ge-
schädigten, Zeuginnen und Zeu-
gen sowie anderen nicht tatver-
dächtigen Personen nur enthalten,
soweit dies zur Zweckerreichung
erforderlich ist. Die automatisiert
verarbeiteten personenbezogenen
Daten sind spätestens am Ende
des der Speicherung folgenden
Jahres zu löschen.“

e) Der bisherige Abs. 9 wird Abs. 10.

10. § 22 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 Satz 2 werden nach dem
Wort „Länder“ die Worte „sowie
der anderen Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union und der am
Schengen-Besitzstand teilhaben-
den assoziierten Staaten“ einge-
fügt.

b) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem
Wort „ist“ ein Semikolon und die
Angabe „Abs. 1 Satz 2 bleibt un-
berührt“ eingefügt.

11. § 24 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 erhält folgen-
de Fassung:

„2. die Verwaltungsfachhochschule,
soweit dies für die Aus- und Fort-
bildung im Polizeidienst erforder-
lich ist,“.

12. § 26 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende
Fassung:

„Die Polizeibehörden können von öf-
fentlichen Stellen oder Stellen außer-
halb des öffentlichen Bereichs zur
Abwehr einer Gefahr für den Bestand
oder die Sicherheit des Bundes oder
eines Landes oder für Leben, Ge-
sundheit oder Freiheit oder wenn
gleichgewichtige Schäden für die
Umwelt zu erwarten sind, die Über-
mittlung von personenbezogenen Da-
ten bestimmter Personengruppen
zum Zwecke des automatisierten Ab-
gleichs mit anderen Datenbeständen
verlangen, wenn dies zur Abwehr der
Gefahr erforderlich ist.“

13. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Der Überschrift werden ein Kom-
ma und das Wort „Verwertungs-
verbot“ angefügt.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird nach den Wor-
ten „Daten sind“ und „Unter-
lagen sind“ jeweils das Wort
„unverzüglich“ eingefügt.

bb) Nach Satz 1 werden folgende
Sätze eingefügt:

„Bei Daten aus dem Kernbe-
reich privater Lebensgestal-

tung sowie in sonstigen Fäl-
len des Satz 1 besteht ein
Verwertungsverbot. Die Tat-
sachen der Erfassung der Da-
ten und der Löschung in den
Fällen des Satz 1 Nr. 1 sind zu
dokumentieren. Die Doku-
mentation darf ausschließlich
für Zwecke der Datenschutz-
kontrolle verwendet werden.
Sie ist zu löschen, wenn sie
für diese Zwecke nicht mehr
erforderlich ist, spätestens je-
doch am Ende des Kalender-
jahres, das dem Jahr der Do-
kumentation folgt.“

cc) Im neuen Satz 6 werden nach
dem Wort „treten“ ein Semi-
kolon und die Worte „dies gilt
nicht für Daten aus dem
Kernbereich privater Lebens-
gestaltung“ eingefügt.

c) In Abs. 3 Satz 1 werden nach dem
Wort „sperren“ ein Semikolon und
die Angabe „für Daten aus dem
Kernbereich privater Lebensge-
staltung gilt Abs. 2 entsprechend“
eingefügt.

14. § 33 Abs. 2 Satz 2 erhält folgende
Fassung:

„Das Verfahren richtet sich nach
Buch 7 des Gesetzes über das Verfah-
ren in Familiensachen und in Angele-
gen heiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit vom 17. Dezember 2008 (BG-
Bl. I S. 2586, 2587).“

15. § 36 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Zur Abwehr einer Gefahr für
Leib oder Leben können Personen
körperlich untersucht sowie Blut-
proben entnommen und andere
körperliche Eingriffe, die aus ärzt-
licher Sicht erforderlich sind und
keine Nachteile für die Gesund-
heit der betroffenen Person be-
fürchten lassen, vorgenommen
werden.“

b) In Satz 2 werden die Worte „Die
körperliche Untersuchung bedarf“
durch „Maßnahmen nach Satz 1
bedürfen“ ersetzt.

c) In Satz 5 werden die Worte „Die
körperliche Untersuchung darf“
durch „Maßnahmen nach Satz 1
dürfen“ ersetzt.

d) Folgender Satz wird angefügt:

„Die aufgrund von Maßnahmen
nach Satz 1 erhobenen personen-
bezogenen Daten dürfen über den
dort genannten Zweck hinaus nur
zum Schutz vor oder zur Abwehr
von schwerwiegenden Gesund-
heitsgefährdungen genutzt wer-
den.“

16. In § 38 Abs. 6 werden nach dem Wort
„Gefahren“ die Worte „von den in
Abs. 2 genannten Behörden“ einge-
fügt.
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17. § 39 Abs. 1 Satz 3 erhält folgende
Fassung:

„Für das Verfahren gelten die Vor-
schriften des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in An-
gelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit entsprechend.“

18. In § 51 Abs. 2 wird die Angabe
„§§ 904 bis 910“ durch die Angabe
„§§ 901, 904 bis 906, 909 und 910“ er-
setzt.

19. In § 55 Abs. 5 Satz 1 werden die Wor-
te „der Bundesgrenzschutz“ und
„den Bundesgrenzschutz“ jeweils
durch die Worte „die Bundespolizei“
sowie das Wort „er“ durch das Wort
„sie“ ersetzt.

20. § 82 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe „§ 4“ wird je-
weils die Angabe „Abs. 1“ einge-
fügt.

b) Folgender Satz wird angefügt:

„Sie können in gemeinsamen ört-
lichen Verwaltungsbehördenbezir-
ken und Kreisverwaltungs -
behördenbezirken wahrgenom-
men werden; § 85 Abs. 2 und 3 so-
wie § 106 Abs. 1 Nr. 4 gelten ent-
sprechend.“

21. In § 85 Abs. 2 Satz 1 werden die Wor-
te „Anhörung der beteiligten Ge-
meinden und mit Zustimmung der
Kreistage“ durch „deren Anhörung“
ersetzt.

22. § 91 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden das
Komma und das Wort „Polizeiein-
richtung“ gestrichen.

b) In Abs. 1 wird das Wort „Polizei-
dienststellen“ durch das Wort „Po-
lizeibehörden“ ersetzt.

c) Abs. 2 wird aufgehoben und die
bisherigen Abs. 3 bis 5 werden
Abs. 2 bis 4.

d) Der neue Abs. 2 wird wie folgt
geändert:

aa) Der Nr. 2 wird als Buchst. e
angefügt:

„e) die Polizeiakademie Hes-
sen.“

bb) Nr. 3 wird aufgehoben.

e) Im neuen Abs. 3 wird das Wort
„Polizeidienststellen“ durch das
Wort „Polizeibehörden“ ersetzt.

f) Im neuen Abs. 4 werden die Worte
„und Polizeieinrichtungen“ und
die Worte „oder Polizeieinrichtun-
gen“ gestrichen.

23 In § 92 Abs. 1 wird die Angabe „vom
7. Juli 1997 (BGBl. I S. 1650)“ gestri-
chen.

24. In § 95 werden in der Überschrift und
in Abs. 2 die Worte „Hessische Poli-
zeischule“ jeweils durch „Polizeiaka-
demie Hessen“ ersetzt.

25. In § 96 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2
Satz 1 wird das Wort „Polizeidienst-
stellen“ jeweils durch „Polizeibehör-
den“ ersetzt.

26. § 97 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Das Landespolizeipräsidi-
um kann den ihm nachgeordneten
Polizeibehörden Weisungen auch
für den Einzelfall erteilen.“

b) In Abs. 2 Satz 1 wird das Wort
„Polizeidienststellen“ durch „Poli-
zeibehörden“ ersetzt.

27. In § 98 Abs. 1 Nr. 1 und 2 wird das
Wort „Polizeidienststellen“ jeweils
durch „Polizeibehörden“ ersetzt.

28. In § 101 wird in der Überschrift, in
Abs. 1 Satz 1 und in Abs. 2 Satz 1
und 2 das Wort „Polizeidienststellen“
jeweils durch „Polizeibehörden“ er-
setzt.

29. § 108 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift und in Abs. 1
wird das Wort „Polizeidienststel-
len“ jeweils durch „Polizeibehör-
den“ ersetzt.

b) Als Abs. 3 wird angefügt:

„(3) Verkehrsflughäfen stellen
den für die Wahrnehmung der
Aufgaben nach § 1 zuständigen
Polizeibehörden die erforderlichen
Diensträume sowie Parkplätze für
Dienstkraftfahrzeuge zur Verfü-
gung und halten diese Einrichtun-
gen in ordnungsgemäßem Zu-
stand. Hierdurch entstehende
Mehrkosten vergütet das Land
den Verkehrsflughäfen auf An-
trag, soweit der Aufwand nicht
über das für die Einrichtungen der
Polizeibehörden übliche Maß hin-
aus geht.“

30. In § 109 wird das Wort „Polizeidienst-
stellen“ durch „Polizeibehörden“ er-
setzt.

31. Dem § 113 Abs. 2 werden folgende
Sätze angefügt:

„Bisher von der Hessischen Polizei-
schule wahrgenommene Aufgaben,
die dieser durch besondere Rechts-
vorschriften zugewiesen worden sind,
sind von der Polizeiakademie Hessen
zu erfüllen. Anlagen nach § 14 Abs. 3
Satz 3, auch in Verbindung mit § 14
Abs. 4 Satz 3, die vor dem 1. Januar
2009 in Betrieb waren, können unab-
hängig davon, ob die Voraussetzun-
gen für ihre Errichtung weiter vorlie-
gen, bis zum 31. Dezember 2011 be-
trieben werden.“

32. § 115 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende
Fassung:

„Inkrafttreten, Außerkrafttreten“

b) In Abs. 2 wird die Zahl „2009“
durch „2014“ ersetzt.
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Artikel 22)

Änderung des Hessischen Freiwilligen-
Polizeidienst-Gesetzes

Das Hessische Freiwilligen-Polizei-
dienst-Gesetz vom 13. Juni 2000 (GVBl. I
S. 294), geändert durch Gesetz vom 
21. Juli 2004 (GVBl. I S. 250), wird wie
folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 2 Satz 2 werden nach dem
Wort „haben“ das Komma und die
Worte „ohne Bedienstete einer Po-
lizeibehörde zu sein“ gestrichen.

b) Dem Wortlaut des Abs. 3 wird fol-
gender Satz vorangestellt:

„Die Unterstützung durch den
Freiwilligen Polizeidienst dient
vorrangig dem Ziel, durch sichtba-
re Präsenz, durch das Beobachten
und Melden von Wahrnehmungen
betreffend die öffentliche Sicher-
heit und Ordnung sowie durch das
vorbeugende Gespräch mit den
Bürgerinnen und Bürgern die Si-
cherheitslage in den Kommunen
zu verbessern.“

2. In § 11 wird die Zahl „2009“ durch
„2014“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des Hessischen 
Besoldungsgesetzes

In der Anlage I zum Hessischen Besol-
dungsgesetz in der Fassung vom 25. Fe-
bruar 1998 (GVBl. I S. 50), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 1. Oktober 2008 (GVBl. I
S. 844), werden in der Besoldungsgruppe
B 2 die Worte „Direktor der Hessischen
Polizeischule“ durch die Worte „Präsident
der Polizeiakademie Hessen“ ersetzt.

Artikel 44)

Änderung des Hessischen 
Disziplinargesetzes

In § 88 des Hessischen Disziplinarge-
setzes vom 21. Juli 2006 (GVBl. I S. 394),
geändert durch Gesetz vom 5. März 2009
(GVBl. I S. 95), werden das Wort „Polizei-
dienststellen“ durch „Polizeibehörden“
und das Wort „Polizeidienststelle“ durch
„Polizeibehörde“ ersetzt.
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Artikel 55)

Änderung des Hessischen 
Personalvertretungsgesetzes

In § 86 Abs. 1 Nr. 6 des Hessischen
Personalvertretungsgesetzes vom 24. März
1988 (GVBl. I S. 103), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 5. März 2009 (GVBl. I
S. 95), werden die Worte „Hessischen Po-
lizeischule“ durch „Polizeiakademie Hes-
sen“ und das Wort „Polizeischule“ durch
„Polizeiakademie“ ersetzt.

Artikel 66)

Änderung des Hessischen 
Verwaltungsvollstreckungs gesetzes

Das Hessische Verwaltungsvoll-
streckungsgesetz in der Fassung vom 
12. Dezember 2008 (GVBl. 2009 I S. 2)
wird wie folgt geändert:

1. § 15 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fas-
sung:

„Bußgeldbescheide der Regierungs-
präsidien wegen Ordnungswidrigkei-
ten nach den §§ 24, 24a und 24c des
Straßenverkehrsgesetzes in der Fas-
sung vom 5. März 2003 (BGBl. I 
S. 312, 919), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 29. Mai 2009 (BGBl. I
S. 1170), werden unbeschadet des 
§ 92 des Gesetzes über Ordnungswid-
rigkeiten in der Fassung vom 
19. Februar 1987 (BGBl. I S. 603), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom
7. August 2007 (BGBl. I S. 1786), nach
den Vorschriften der Justizbeitrei-
bungsordnung in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer
365-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 17. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2586), vollstreckt.“

2. In § 76a Abs. 2 Satz 1 wird die Angabe
„§§ 904 bis 910“ durch die Angabe
„§§ 901, 904 bis 906, 909 und 910“ er-
setzt.

Artikel 7

Einschränkung von Grundrechten

Die Grundrechte auf Leben und kör-
perliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2
Satz 1 des Grundgesetzes, Art. 3 der Ver-
fassung des Landes Hessen), auf Unver-
letzlichkeit der Wohnung (Art. 13 des
Grundgesetzes, Art. 8 der Verfassung des
Landes Hessen) sowie auf das Brief-,
Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10
des Grundgesetzes, Art. 12 der Verfas-
sung des Landes Hessen) werden durch
Art. 1 dieses Gesetzes eingeschränkt.

Artikel 8

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

2) Ändert GVBl. II 310-85
3) Ändert GVBl. II 323-59
4) Ändert GVBl. II 325-30
5) Ändert GVBl. II 326-9
6) Ändert GVBl. II 304-12
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Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r
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*) Ändert GVBl. II 310-109

Artikel 1

Das Härtefallkommissionsgesetz vom
30. September 2008 (GVBl. I S. 842) wird
wie folgt geändert:

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Die Härtefallkommission ist ein
behördenunabhängiges Gremium,
das sich zusammensetzt aus:

1. je einer Vertreterin oder einem
Vertreter der Katholischen Kir-
che und der Evangelischen Kir-
chen,

2. zwei Vertreterinnen oder Ver-
tretern der Liga der freien
Wohlfahrtspflege,

3. einer Vertreterin oder einem
Vertreter des Hessischen
Flüchtlingsrates,

4. einer Vertreterin oder einem
Vertreter von Amnesty Interna-
tional,

5. einer Vertreterin oder einem
Vertreter der Arbeitsgemein-
schaft der Ausländerbeiräte
Hessen,

6. einer Vertreterin der Beratungs-
einrichtungen für Frauen auf
Vorschlag der Landesarbeitsge-
meinschaft der hessischen
Frauenbüros,

7. einer Vertreterin oder einem
Vertreter der Beratungseinrich-
tungen für Opfer von Men-
schenhandel auf Vorschlag der
vom Land Hessen geförderten,
auf diesem Gebiet tätigen Or-
ganisationen,

8. zwei Vertreterinnen oder Ver-
tretern des Ministeriums nach 
§ 1,

9. einer Vertreterin oder einem
Vertreter mit medizinischem
Sachverstand auf Vorschlag der
Landesärztekammer,

10. jeweils einer Vertreterin oder
einem Vertreter der drei kom-
munalen Spitzenverbände,

11. einer Vertreterin oder einem
Vertreter des für Integrations-
politik zuständigen Ministeri-
ums, 

12. einer Vertreterin oder einem
Vertreter des für soziale Exis-
tenzsicherung zuständigen Mi-
nisteriums,

13. einer Vertreterin oder einem
Vertreter der zentralen Auslän-
derbehörden sowie

14. fünf Abgeordneten des Hessi-
schen Landtages, die entspre-
chend der Stärke der Fraktio-
nen benannt werden.“

b) Satz 4 wird aufgehoben.

2. Nach § 6 wird als § 6a eingefügt:

„§ 6a

Zulässigkeit

(1) Eine Behandlung in der Härte-
fallkommission ist nur in den Fällen
zulässig, in denen eine Petition beim
Hessischen Landtag abgeschlossen
wurde und keine Ausschlussgründe
nach Abs. 2 für die Behandlung vorlie-
gen.

(2) Eine Behandlung als Härtefall ist
in der Regel ausgeschlossen, wenn die
Ausländerin oder der Ausländer in den
letzten drei Jahren wegen einer vor-
sätzlichen Straftat zu einer Jugend-
oder Freiheitsstrafe von mindestens
sechs Monaten oder einer Geldstrafe
von mindestens 180 Tagessätzen ver-
urteilt worden ist.

(3) Ob ein Ausschlussgrund nach
Abs. 2 vorliegt, entscheidet der Vor-
prüfungsausschuss. § 5 Abs. 4 Satz 2
gilt entsprechend. Über ablehnende
Entscheidungen des Vorprüfungsaus-
schusses wird die Härtefallkommission
in der jeweils folgenden Sitzung infor-
miert. Ist eine Behandlung nach Abs. 1
im Übrigen unzulässig, lehnt die Ge-
schäftsstelle die Befassung mit der Ein-
gabe oder deren weitere Behandlung
ab.“

3. § 7 Abs. 1 Satz 5 erhält folgende Fas-
sung:

„Die Härtefallkommission trifft ihre
Entscheidung mit mindestens Zwei-
drittelmehrheit der gesetzlich be-
stimmten Mitglieder.“

4. Nach § 8 wird als § 8a eingefügt:

„§ 8a

Ausschluss der Anordnung

(1) Eine Anordnung nach § 8 Abs. 2
Satz 2 ist ausgeschlossen, wenn

1. Ausschlussgründe nach § 6a Abs. 2
vorliegen oder

2. die Ausländerin oder der Ausländer
nicht in der Lage ist, den Lebensun-
terhalt einschließlich des ausrei-
chenden Krankenversicherungs-
schutzes zu sichern; dabei bleiben

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Härtefallkommissionsgesetzes*)

Vom 14. Dezember 2009
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Kindergeld und Erziehungsgeld so-
wie öffentliche Mittel, die auf Bei-
tragsleistungen beruhen oder die
gewährt werden, um den Aufent-
halt im Bundesgebiet zu ermögli-
chen, außer Betracht.

(2) In den Fällen des Abs. 1 Nr. 2
kann dennoch eine Anordnung erlas-
sen werden, wenn

1. Behörden, die Leistungen im Sinne
des Abs. 1 Nr. 2 erbringen müssen,
ihr Einvernehmen zu einem Härte-
fallersuchen erteilen oder 

2. eine Verpflichtungserklärung nach
§ 68 Abs. 1 Satz 1 des Aufenthalts-

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  S p o r t

B o u f f i e r

gesetzes abgegeben wird, die den
Lebensunterhalt einschließlich des
ausreichenden Krankenversiche-
rungsschutzes für die Dauer des
Aufenthalts sichern kann. 

Im Falle des Satzes 1 Nr. 2 muss die sich
verpflichtende Person glaubhaft machen,
dass ihr ausreichende Mittel zur Erfüllung
der Verpflichtung zur Verfügung stehen.“

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.



644 Nr. 21 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 22. Dezember 2009

*) GVBl. II 43-79

§ 1

Feststellung des Haushaltsplans

Der diesem Gesetz als Anlage beige-
fügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr
2010 wird in Einnahme und Ausgabe auf

27 747 550 300 Euro

festgestellt.

§ 2

Produkthaushalt

(1) Nach § 7a der Hessischen Landes-
haushaltsordnung wird der Haushalt
grundsätzlich leistungsbezogen aufge-
stellt (Produkthaushalt). Gegenstand der
Budgetierung im Produkthaushalt sind
Produkte, Projekte, externe und zwi-
schenbehördliche Leistungen.

(2) Der Produkthaushalt besteht aus ei-
nem Wirtschaftsplan, der sich in einen
Leistungsplan, einen Erfolgsplan und –
bei Planung von Investitionen – gegebe-
nenfalls einen Finanzplan gliedert.

(3) Der zur Finanzierung des Wirt-
schaftsplans veranschlagte kamerale Zu-
schuss, die im Leistungsplan ausgewiese-
ne Anzahl oder Menge und die Produkt-
abgeltung stellen den Ermächtigungsrah-
men dar, der nicht überschritten werden
darf, soweit im Haushaltsplan nichts an-
deres bestimmt ist. Ausnahmen bedürfen
der Zustimmung des Ministeriums der Fi-
nanzen.

(4) Die im Erfolgsplan ausgewiesenen
Aufwendungen sind gegenseitig de-
ckungs fähig, Mehrerträge verstärken die
Aufwendungen. Mindererträge führen
nicht zu einer Erhöhung der Produkt -
abgeltung. Aus der gewöhnlichen Ge -
schäfts tätigkeit erzielte Jahresüberschüs-
se können mit Zustimmung des Ministeri-
ums der Finanzen in eine Gewinnrückla-
ge eingestellt werden. Die Verwendung
dieser Rücklagen für Dauerverpflichtun-
gen ist nicht zulässig.

(5) Für die im Finanzplan veranschlag-
ten, nicht getätigten Investitionen kann
zur Finanzierung dieser Investitionen in
den Folgejahren mit Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen eine Investitions-
rücklage gebildet werden. Dies gilt nicht
für Investitionen, die durch den Einzel-
plan 18 finanziert werden.

§ 3

Umsetzungen, Deckungsfähigkeit, 
alternative Beschaffungs- und 

Errichtungsformen

(1) Personalausgabenansätze dürfen
innerhalb der Einzelpläne und im Rah-
men des Abbaus von Stellen mit Perso-
nalvermittlungsstelle-Vermerk durch das
Ministerium der Finanzen auch einzel-
planübergreifend umgesetzt werden. Die
Ermächtigung des Ministeriums der Fi-
nanzen umfasst auch Mittelumsetzungen
von und zu Landesbetrieben.

(2) Das Ministerium für Wirtschaft,
Verkehr und Landesentwicklung und das
Ministerium für Umwelt, Energie, Land-
wirtschaft und Verbraucherschutz können
mit vorheriger Zustimmung des Ministeri-
ums der Finanzen Ansätze und Verpflich-
tungsermächtigungen in den Bereichen
der Gemeinschaftsaufgaben „Verbesse-
rung der regionalen Wirtschaftsstruktur“
und „Verbesserung der Agrarstruktur und
des Küstenschutzes“ sowie die von der
Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 des Rates
vom 20. September 2005 über die Förde-
rung der Entwicklung des ländlichen
Raums durch den Europäischen Landwirt-
schaftsfonds für die Entwicklung des
ländlichen Raums (ELER) (ABl. Nr. L 277
S. 1), zuletzt geändert durch Verordnung
(EG) Nr. 473/2009 des Rates vom 25. Mai
2009 (ABl. Nr. L 144 S. 3), betroffenen An-
sätze und Verpflichtungsermächtigungen
in den Einzelplänen 07 und 09 für gegen-
seitig, andere Ansätze und Verpflich-
tungsermächtigungen zugunsten dieser
Bereiche für einseitig deckungsfähig er-
klären. Sofern zur Umsetzung der Pro-
gramme mit Förderungen aus der ELER-
Verordnung zusätzliche Verpflichtungser-
mächtigungen erforderlich werden, kön-
nen diese mit vorheriger Zustimmung des
Ministeriums der Finanzen im notwendi-
gen Umfange eingegangen werden. Dar-
über hinaus können mit vorheriger Zu-
stimmung des Ministeriums der Finanzen
Ansätze und Verpflichtungsermächtigun-
gen des Programms „Förderung der ener-
getischen Modernisierung sozialer Infra-
struktur in den Kommunen – Investitions-
pakt“ für gegenseitig deckungsfähig er-
klärt werden.

(3) Mit vorheriger Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen können Ansätze
und Verpflichtungsermächtigungen im
Einzelplan 18 für gegenseitig deckungs-
fähig erklärt werden.

(4) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, bei nachgewiesener Wirt-
schaftlichkeit im Haushalt veranschlagte
Investitionsmaßnahmen durch alternative
Beschaffungs- und Errichtungsformen
(wie öffentlich-private Partnerschaften,

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
über die Feststellung des Haushaltsplans des Landes Hessen 

für das Haushaltsjahr 2010 (Haushaltsgesetz 2010)*)

Vom 14. Dezember 2009

Anlage
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Leasing- oder ähnliche Verträge) zu erset-
zen und die erforderlichen Verträge zu
schließen oder zu genehmigen. In diesen
Fällen können die veranschlagten Mittel
im laufenden Haushaltsjahr zur Absiche-
rung und Leistung der vertraglichen Ra-
ten verwendet werden.

§ 4

Leistungen des Bundes, Übertragbarkeit
von Ausgaben

(1) Bei Maßnahmen, die eine Leistung
des Bundes vorsehen, gelten Ansätze und
Verpflichtungsermächtigungen im glei-
chen Verhältnis als gesperrt, in dem der
Bund seine Leistung mindert; § 41 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung
bleibt unberührt.

(2) Übertragbare Ausgaben im Sinne
des § 19 Abs. 1 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung sind die Ausgaben der
Hauptgruppen 7 und 8 des Gruppie-
rungsplans für den Haushalt des Landes
Hessen sowie die Ausgaben aus zweck-
gebundenen Einnahmen.

(3) Das Ministerium der Finanzen kann
in besonders begründeten Einzelfällen
die Übertragbarkeit von Ausgaben zulas-
sen, soweit Ausgaben für bereits bewillig-
te Maßnahmen noch im nächsten Haus-
haltsjahr zu leisten sind.

§ 5

Energieeinsparung, Informationstechnik

(1) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, für Maßnahmen der Energie-
und Wassereinsparung Vorfinanzierungen
in Anspruch zu nehmen, wenn die entste-
henden Kosten (einschließlich Zins- und
Tilgungsaufwand) aus den erwarteten En-
ergie- und Wassereinsparungen innerhalb
von 75 vom Hundert der technischen Le-
bensdauer der Installation refinanziert
werden können. Die Rückzahlung der
vorfinanzierten Beträge erfolgt aus den
veranschlagten Haushaltsansätzen.

(2) Die Mittel für Zwecke der Informa-
tionstechnik sind gesperrt, soweit sie
nicht für Maßnahmen im Rahmen des
vom Bevollmächtigten für E-Government
und Informationstechnik festgeschriebe-
nen Standardisierungsprozesses „E-Go-
vernment-Architektur in der Hessischen
Landesverwaltung“ eingesetzt werden
sollen. Das Ministerium der Finanzen
kann die Sperre aufheben.

§ 6

Institutionelle Förderungen, 
Übertragung von Förderprogrammen

(1) Ansätze und Verpflichtungser-
mächtigungen für Zuwendungen im Sin-
ne des § 23 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung zur Deckung der gesamten
Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten
Teils der Ausgaben einer Stelle außerhalb
der Landesverwaltung (institutionelle För-
derung) sind gesperrt, solange ein Haus-
halts- oder Wirtschaftsplan nicht von dem

zuständigen Ministerium und dem Minis-
terium der Finanzen gebilligt ist. Das Mi-
nisterium der Finanzen kann die Sperre
aufheben.

(2) Das Ministerium der Finanzen
kann, soweit die Haushalts- oder Wirt-
schaftspläne nicht rechtzeitig zu Beginn
des jeweiligen Haushaltsjahres vorgelegt
werden können, in Abschlagszahlungen
zur Leistung unabweisbarer Ausgaben
einwilligen.

(3) Im Landeshaushalt veranschlagte
Förderprogramme können zur Abwick-
lung auf Externe übertragen werden. Das
Ministerium der Finanzen wird ermäch-
tigt, hieraus sich ergebende notwendige
Anpassungen im Haushaltsvollzug vorzu-
nehmen.

§ 7

Stellenbewirtschaftung, Personalmittel

(1) Abweichend von § 49 Abs. 3 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung
kann jede Planstelle und Stelle mit meh-
reren Teilzeitbeschäftigten besetzt wer-
den. Daneben können bei der Besetzung
von Planstellen und Stellen Beschäftigte
auf mehreren Stellen geführt werden. Die
Gesamtarbeitszeit je Planstelle und Stelle
darf nicht höher sein als die Arbeitszeit
einer vollbeschäftigten Kraft.

(2) Planstellen einer Besoldungsgruppe
können auch mit Beamtinnen und Beam-
ten einer anderen Laufbahn mit gleichem
Endgrundgehalt besetzt werden. Über die
Änderung der Amtsbezeichnung ist im
nächsten Haushaltsplan zu entscheiden.

(3) Für die Besoldung der Professorin-
nen und Professoren und der Hochschul-
leitung wird als Vergaberahmen festge-
legt, dass der Besoldungsdurchschnitt al-
ler Professorinnen und Professoren der
Besoldungsgruppen C 2 bis C 4 und W 2
bis W 3 einschließlich der Besoldung der
hauptberuflichen Präsidentinnen und Prä-
sidenten, Vizepräsidentinnen und Vize-
präsidenten und Kanzlerinnen und Kanz-
ler der Hochschulen an einer Fachhoch-
schule 68 000 Euro und an einer Univer-
sität oder Kunsthochschule 82 500 Euro
nicht übersteigen darf.

(4) Werden polizeidienstunfähige Be-
amtinnen und Beamte des Polizeivoll-
zugsdienstes, die den gesundheitlichen
Anforderungen des Amtes einer anderen
Laufbahn genügen, im Dienst des Landes
weiterverwendet, so können sie auf einer
Planstelle des Eingangsamts einer Lauf-
bahn der jeweiligen Laufbahngruppe ge-
führt werden. Gleiches gilt für Beamtin-
nen und Beamte des Justizvollzugsdiens -
tes, die im allgemeinen Vollzugsdienst
tätig sind. Das Ministerium der Finanzen
wird ermächtigt, zur Übernahme von poli-
zei- oder justizvollzugsdienstunfähigen
Beamtinnen und Beamten vorübergehend
Stellen in Planstellen umzuwandeln.

(5) Die Stellenübersicht für Rechtsrefe-
rendarinnen und Rechtsreferendare bei
Kapitel 05 04 Titel 425 sowie die Erläute-
rungen dazu sind verbindlich.
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(6) Für im Haushaltsplan mit Personal-
vermittlungsstelle-Vermerk ausgebrachte
Planstellen und Stellen findet § 21 Abs. 1
und 3 der Hessischen Landeshaushalts-
ordnung Anwendung.

(7) Aus den veranschlagten Personal-
mitteln können bei der Vermittlung von
an die Personalvermittlungsstelle gemel-
detem Personal auch besitzstandswahren-
de Zulagen gezahlt werden.

(8) Tarifbeschäftigten, die zur Vertre-
tung des Landes Hessen bei der Europäi-
schen Union in Brüssel oder zu einer an-
deren Auslandsdienststelle des Landes
Hessen versetzt oder für einen Zeitraum
von mehr als drei Monaten abgeordnet
werden und aus diesem Grund einen
dienstlichen Wohnsitz im Ausland be-
gründen, werden Auslandsbezüge in ent-
sprechender Anwendung der §§ 55 bis 57
des Bundesbesoldungsgesetzes in der
Fassung vom 6. August 2002 (BGBl. I 
S. 3022) in der am 31. August 2006 gel-
tenden Fassung gewährt.

§ 8

Umsetzung von Stellen

(1) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Haushaltsaus-
schusses freie oder frei werdende Plan-
stellen und Stellen im Falle eines unab-
weisbaren, vordringlichen Personalbe-
darfs in andere Kapitel desselben Einzel-
plans oder in andere Einzelpläne umzu-
setzen und, soweit es notwendig ist,
gleichzeitig umzuwandeln. Über den wei-
teren Verbleib der umgesetzten Planstel-
len und Stellen ist im nächsten Haushalts-
plan zu entscheiden. § 50 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung bleibt un-
berührt.

(2) Die Ministerien werden ermächtigt,
im Rahmen der dezentralen Veranschla-
gung der Personalausgaben Planstellen,
Stellen und Leistungen innerhalb des Ein-
zelplans umzusetzen. § 50 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung findet insoweit
keine Anwendung. Dies gilt nicht für Um-
setzungen in das Ministeriumskapitel.

(3) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, höherwertige Planstellen und
Stellen, auf denen an die Personalvermitt-
lungsstelle gemeldete Beschäftigte ge-
führt werden, in andere Einzelpläne um-
zusetzen, wenn dort in gleicher Anzahl
niedrigerwertige Planstellen und Stellen
der gleichen Laufbahn in Abgang gestellt
werden. Gleichzeitig sind bei den umge-
setzten Stellen personengebundene Ver-
merke „künftig umzuwandeln“ auszu-
bringen. Dies gilt abweichend von Abs. 2
Satz 3 auch für Umsetzungen in das Minis-
teriumskapitel. § 50 der Hessischen Lan-
deshaushaltsordnung findet insoweit kei-
ne Anwendung.

§ 9

Anpassung an Besoldungs- und Tarifrecht

(1) Die Landesregierung wird ermäch-
tigt, haushaltsrechtliche Maßnahmen zu

treffen, die sich aus der Anpassung an
das Besoldungsrecht, an andere gesetzli-
che Bestimmungen oder an das Tarifver-
tragsrecht zwingend ergeben, insbeson-
dere die Stellenpläne und Stellenüber-
sichten zu ergänzen sowie Planstellen
und Stellen umzuwandeln. Über den wei-
teren Verbleib dieser Planstellen und
Stellen ist im nächsten Haushaltsplan zu
entscheiden.

(2) Bei Besoldungserhöhungsgesetzen
sind das Ministerium der Finanzen und
das Ministerium des Innern und für Sport
ermächtigt, bereits vor Verabschiedung
des Gesetzes Abschlagszahlungen auf die
im Gesetzentwurf vorgesehenen Er-
höhungsbeträge zu leisten.

§ 10

Leerstellen, Altersteilzeitstellen

(1) Das zuständige Ministerium wird
ermächtigt, Leerstellen mit dem Vermerk
„künftig wegfallend“ auszubringen für

1. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter, die unter Wegfall der
Dienstbezüge bei einem anderen
Dienstherrn verwendet werden,

2. Bedienstete, die als Abgeordnete in
den Bundestag, in den Hessischen
Landtag oder in das Europäische Par-
lament gewählt sind,

3. Bedienstete, die für eine vorüberge-
hende Tätigkeit in öffentlichen zwi-
schenstaatlichen oder überstaatlichen
Einrichtungen oder in den Entwick-
lungsländern beurlaubt werden,

4. Beamtinnen und Beamte, die als Rich-
terinnen und Richter kraft Auftrags zu
einem hessischen Gericht, und Richte-
rinnen und Richter, die zu einer hessi-
schen Verwaltungsbehörde abgeord-
net werden,

5. Beamtinnen und Beamte, die nach
§ 85a Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 oder nach
§ 85f des Hessischen Beamtengeset-
zes, und Richterinnen und Richter, die
nach § 7a Abs. 1 Nr. 2 oder nach § 7b
des Hessischen Richtergesetzes beur-
laubt werden,

6. Tarifbeschäftigte, die nach § 28 TV
Hessen beurlaubt werden,

7. Tarifbeschäftigte, deren Arbeitsver-
hältnis nach § 33 Abs. 2 Satz 5 und 6
TV Hessen wegen der Gewährung ei-
ner Rente auf Zeit ruht,

8. die Dauer der Elternzeit, wenn von der
Möglichkeit zur Beschäftigung von
Vertretungs- und Aushilfskräften aus
besonderen Gründen kein Gebrauch
gemacht werden kann,

9. Beamtinnen und Beamte, Richterinnen
und Richter, die durch Beendigung ei-
nes Beamtenverhältnisses auf Probe
nach § 19a des Hessischen Beamten-
gesetzes wieder in ihr früheres Amt
zurücktreten, wenn keine freie Plan-
stelle dieser Besoldungsgruppe zur
Verfügung steht.
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(2) Werden die Bediensteten wieder im
Landesdienst verwendet, sind sie in eine
freie oder in die nächste frei werdende
Stelle bei ihrer Verwaltung einzuweisen;
mit der Einweisung fällt die Leerstelle
weg. Bis zur Einweisung in eine freie
Stelle sind sie auf der Leerstelle zu
führen.

(3) Zur Umsetzung der Altersteilzeitar-
beit ist das zuständige Ministerium er-
mächtigt, auf der Grundlage der von der
Landesregierung erlassenen näheren Be-
stimmungen für Altersteilzeitkräfte Alters-
teilzeitplanstellen und Altersteilzeitstel-
len mit dem Vermerk „künftig wegfal-
lend“ zu schaffen.

§ 11

Über- und außerplanmäßige Ausgaben,
Vorfinanzierungen

(1) Wird infolge eines unvorhergesehe-
nen und unabweisbaren Bedürfnisses ei-
ne überplanmäßige oder außerplanmäßi-
ge Ausgabe erforderlich (Art. 143 der
Verfassung des Landes Hessen), so bedarf
es eines Nachtragshaushalts nicht, wenn
die Mehrausgabe im Einzelfall einen Be-
trag von fünf Millionen Euro nicht über-
schreitet oder rechtliche Verpflichtungen,
Rechtsansprüche aus Gesetz oder Tarif-
vertrag zu erfüllen sind oder soweit Aus-
gabemittel von anderer Seite zweckge-
bunden zur Verfügung gestellt werden.
Für überplanmäßige und außerplanmäßi-
ge Verpflichtungsermächtigungen gilt
Entsprechendes, wenn die voraussichtlich
kassenwirksam werdenden Jahresbeträge
insgesamt einen Betrag von fünf Millio-
nen Euro nicht überschreiten.

(2) Mit vorheriger Zustimmung des Mi-
nisteriums der Finanzen können Zuwei-
sungen der Europäischen Union bei ge-
meinsam finanzierten Förderprogrammen
vorfinanziert werden, wenn entsprechen-
de Förderzusagen der Europäischen Uni-
on vorliegen. Gleiches gilt für Zuweisun-
gen des Bundes zum Ausgleich der Belas-
tungen der kommunalen Gebietskörper-
schaften nach dem Kommunalen Options-
gesetz vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 2014).
Hierdurch bedingte, nicht durch Einnah-
men im laufenden Haushaltsjahr gedeck-
te Mehrausgaben sind als Vorgriffe nach
§ 37 Abs. 6 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung nachzuweisen.

(3) Der Betrag für die nach § 37 Abs. 4
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
dem Landtag vierteljährlich mitzuteilen-
den über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben wird auf 50 000 Euro festgesetzt.

§ 12

Veräußerung und Überlassung von 
Vermögensgegenständen

(1) Abweichend von § 63 Abs. 2 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung wird
das Ministerium der Finanzen ermächtigt,
die Veräußerung zur Erfüllung der Aufga-
ben des Landes weiterhin benötigter Ver-

mögensgegenstände zuzulassen, wenn
auf diese Weise die Aufgaben des Landes
nachweislich wirtschaftlicher erfüllt wer-
den können. § 64 der Hessischen Landes-
haushaltsordnung bleibt unberührt.

(2) Das Ministerium der Finanzen
kann abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
in Einzelfällen gestatten, dass landesei-
gene Grundstücke in Gebieten, die die
Voraussetzung für die Durchführung von
Sanierungsmaßnahmen nach den §§ 136
bis 164 oder von städtebaulichen Ent-
wicklungsmaßnahmen nach den §§ 165
bis 171 des Baugesetzbuches in der Fas-
sung vom 23. September 2004 (BGBl. I
S. 2415), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), erfül-
len, auch ohne eine entsprechende förm-
liche Festlegung des Gebiets oder der
Förderung der Maßnahme zum Grund-
stückswert an die Gemeinde veräußert
werden, wenn sich diese verpflichtet, die
beabsichtigten städtebaulichen Maßnah-
men auf dem Grundstück innerhalb von
fünf Jahren durchzuführen. Bei der Er-
mittlung des Grundstückswertes bleiben
Veränderungen des Wertes, die durch die
Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnah-
men hervorgerufen werden, unberück-
sichtigt.

(3) Abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1
der Hessischen Landeshaushaltsordnung
wird zugelassen, dass von staatlichen Ein-
richtungen im Bereich der Datenverarbei-
tung entwickelte oder erworbene Pro-
gramme unentgeltlich an Stellen der öf-
fentlichen Verwaltung abgegeben wer-
den können, soweit Gegenseitigkeit be-
steht.

(4) Das Ministerium der Finanzen kann
abweichend von § 63 Abs. 3 Satz 1 der
Hessischen Landeshaushaltsordnung mit
Zustimmung des Haushaltsausschusses
zulassen, dass Schloss- und Burgruinen
sowie nicht für betriebliche Zwecke
benötigte Kulturdenkmäler auf Staats-
domänen unter Wahrung denkmalpflege-
rischer Belange an Fördervereine, deren
Zweck die Trägerschaft und der Erhalt
von Kulturdenkmälern ist, oder an Ge-
meinden unter dem vollen Wert bis zu ei-
nem Anerkennungsbetrag veräußert wer-
den.

(5) Nach § 63 Abs. 5 wird abweichend
von § 63 Abs. 3 Satz 1 der Hessischen
Landeshaushaltsordnung gestattet, dass
Gemeinden und Landkreisen für die
Durchführung von Wahlen Dienstgebäu-
de des Landes unentgeltlich zur Nutzung
überlassen werden dürfen, sofern diesen
keine geeigneten Einrichtungen zur Ver-
fügung stehen.

§ 13

Kreditaufnahme und -tilgung

(1) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, die im Haushaltsplan für das
Haushaltsjahr 2010 vorgesehenen Kredite
aufzunehmen. Die Kreditaufnahme er-
folgt grundsätzlich in Euro. In anderen
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Währungen ist die Kreditaufnahme nur in
Verbindung mit einem Währungssiche-
rungsgeschäft zulässig.

(2) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, die im Städtebau (Einzelplan
07) gewährten Vorauszahlungen des Bun-
des, soweit sie in Darlehen umgewandelt
werden, als Kredit anzunehmen. Soweit
der Bund im Laufe des Haushaltsjah-
res 2010 über die im Haushaltsplan vor-
gesehenen Beträge hinaus weitere Mittel
für den Wohnungsbau und Städtebau
(Einzelplan 07) als Kredit zur Verfügung
stellt, darf das Ministerium der Finanzen
auch diese Mittel annehmen.

(3) Der Zeitpunkt der Kreditaufnahme
ist nach der Kassenlage, den jeweiligen
Kapitalmarktverhältnissen und gesamt-
wirtschaftlichen Erfordernissen zu bestim-
men.

(4) Mehreinnahmen aus dem Steuer-
aufkommen sind zur zusätzlichen Schul-
dentilgung, zur Verminderung des Kredit-
bedarfs oder zur Bildung von Rücklagen
zur Deckung von Ausgaberesten und an-
deren Verpflichtungen zu verwenden, so-
weit sie nicht zur Deckung unabweisba-
rer Mehrausgaben im Haushaltsjahr 2010
benötigt werden. Zur Begrenzung der
Neuverschuldung können Rücklagen auf-
gelöst werden.

(5) Das Ministerium der Finanzen
wird ermächtigt, Kredite vorzeitig zu til-
gen und zusätzliche Tilgungsausgaben
aus kurzfristigen Krediten zu leisten. Die
Kreditermächtigungen nach Abs. 1 bis 3
erhöhen sich entsprechend; dies gilt
auch, wenn kurzfristige Kredite, die für
den Ausgleich des vorangegangenen
Haushalts erforderlich sind, im laufenden
Kalenderjahr aufgenommen und getilgt
werden. Das Ministerium der Finanzen
wird ermächtigt, im Rahmen der Kredit -
finanzierungen Vereinbarungen zur
Steuerung von Zinsänderungsrisiken so-
wie zur Optimierung der Kreditkonditio-
nen (Derivate) für bestehende Schulden,
die laufende Kreditaufnahme des Haus-
haltsjahres sowie für Anschlussfinanzie-
rungen von Krediten zu treffen, die in ei-
nem Zeitraum von zehn Jahren fällig
werden. Der Bezug eines Derivatge-
schäftes auf mehrere Kreditgeschäfte ist
zulässig.

(6) Die Inanspruchnahme der nach
§ 18 Abs. 3 der Hessischen Landeshaus-
haltsordnung fortgeltenden Ermächtigung
zur Aufnahme von Krediten wird auf jähr-
lich 500 Millionen Euro begrenzt.

(7) Die Hessische Zentrale für Daten-
verarbeitung wird ermächtigt, im Haus-
haltsjahr 2010 Kredite bis zur Höhe von
acht Millionen Euro aufzunehmen.

§ 14

Garantien und Bürgschaften

(1) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, zur Durchführung dringender

volkswirtschaftlich gerechtfertigter Auf-
gaben im Haushaltsjahr 2010 Garantien
und Bürgschaften bis zum Betrag von 
1,5 Milliarden Euro zulasten des Landes
zu übernehmen.

(2) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, Bürgschaften zur Sicherung
von Investitionen in Wohngebäuden und
sozialen Einrichtungen im Wohnumfeld
im Haushaltsjahr 2010 bis zu einem Be-
trag von 100 Millionen Euro zu bewilligen
und zu übernehmen. Das Ministerium der
Finanzen wird außerdem ermächtigt, im
Haushaltsjahr 2010 Bürgschaften, die in
früheren Haushaltsjahren für denselben
Zweck im Rahmen des festgelegten Bürg-
schaftsrahmens bewilligt wurden, endgül-
tig zu übernehmen.

(3) Das Ministerium der Finanzen
wird ermächtigt, im Haushaltsjahr 2010
zur Förderung dringender Neu- und
Umbaumaßnahmen genehmigter, nach
dem Ersatzschulfinanzierungsgesetz
vom 6. Dezember 1972 (GVBl. I S. 389,
1973 I S. 90), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 14. Dezember 2006 (GVBl. I 
S. 658), beihilfeberechtigter Privatschu-
len (Ersatzschulen) Bürgschaften bis
zum Betrag von 2,5 Millionen Euro zu
übernehmen.

(4) Das Ministerium der Finanzen wird
ermächtigt, im Haushaltsjahr 2010 bis zur
Höhe von 5,88 Millionen Euro Garantien
zu übernehmen, die sich aus dem Um-
gang mit radioaktiven Stoffen nach dem
Atomgesetz in der Fassung vom 15. Ju-
li 1985 (BGBl. I S. 1566), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 17. März 2009 (BGBl. I
S. 556), als notwendig erweisen.

(5) Das Ministerium für Wissenschaft
und Kunst wird ermächtigt, zur Absiche-
rung der den hessischen Landesmuseen
und Landesausstellungen, der Verwal-
tung der Staatlichen Schlösser und Gär-
ten, dem Landesamt für Denkmalpflege
Hessen sowie der Universität Kassel über-
lassenen Leihgaben, an denen ein beson-
deres Landesinteresse besteht, Garantien
bis zur Höhe von insgesamt
200 Millionen Euro zu übernehmen. In
Anspruch genommene Ermächtigungen
aus Vorjahren sind anzurechnen. Durch
Rückgabe von Leihgaben erloschene Ga-
rantien können erneut in Anspruch ge-
nommen werden.

§ 15

Kassenkredite

Das Ministerium der Finanzen wird er-
mächtigt, im Haushaltsjahr 2010 zur Ver-
stärkung der Betriebsmittel kurzfristige
Kredite (Kassenkredite) bis zur Höhe von
acht vom Hundert des in § 1 festgestellten
Betrages aufzunehmen. Über diesen Be-
trag hinaus kann das Ministerium der Fi-
nanzen vorübergehend weitere Kassen-
kredite aufnehmen, soweit es von der
Kreditermächtigung nach § 13 Abs. 1 kei-
nen Gebrauch macht.
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§ 16

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010
in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e r  F i n a n z e n

We i m a r
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1) Ändert GVBl. II 41-16
2) Ändert Zu GVBl. II 41-16

Artikel 11)

Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

Das Finanzausgleichsgesetz in der
Fassung vom 29. Mai 2007 (GVBl. I 
S. 310), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 18. Juni 2009 (GVBl. I S. 226), wird
wie folgt geändert:

1. Die Übersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „§§ 37 bis 40a“ wird
durch „§§ 37 bis 40b“ ersetzt.

b) Nach der Angabe zu § 40a wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„Zinsdienstumlage für 
das Sonderinvestitions-
programm § 40b“

2. Nach § 40a wird als § 40b eingefügt:

„§ 40b

Zinsdienstumlage für das 
Sonderinvestitionsprogramm

(1) Für den Zinsdienst für Darlehen
nach den §§ 3 und 6 des Hessischen
Sonderinvestitionsprogrammgesetzes
vom 9. März 2009 (GVBl. I S. 92) wird
vom Landeswohlfahrtsverband Hes-
sen, von den Landkreisen, den kreis-
freien Städten und den kreisangehöri-
gen Gemeinden eine Zinsdienstumla-
ge erhoben und der Finanzausgleichs-
masse zugeführt. Das Umlagesoll ent-
spricht der Höhe des nach § 2 Abs. 1
Satz 2 im Haushaltsplan veranschlag-
ten Betrages. Soweit der nach § 2 
Abs. 1 Satz 2 im Haushaltsplan veran-
schlagte Betrag sich im Vollzug des
Haushaltsplans verändert, sind die
Mehr- oder Minderbeträge des Umla-
gesolls spätestens im übernächsten
Haushaltsjahr zu veranschlagen.

(2) Das Ministerium der Finanzen
setzt für die in Abs. 1 genannten Kör-
perschaften im Einzelnen den jeweils
aufzubringenden Betrag der Zins-
dienst umlage auf der Grundlage der
von der Wirtschafts- und Infrastruktur-
bank Hessen – rechtlich unselbst-
ständige Anstalt in der Landesbank
Hessen-Thüringen Girozentrale – er-
mittelten auf sie entfallenden Zinslas -
ten fest. Die Zinslasten für Darlehen

für Ersatzschulen nach § 4 Abs. 1
Satz 2 des Hessischen Sonderinvesti-
tionsprogramm gesetzes und für Kran-
kenhäuser auch in nicht öffentlicher
Trägerschaft werden jeweils dem
Landkreis beziehungsweise der kreis-
freien Stadt zugerechnet, in dem oder
in der die geförderte Ersatzschule oder
das geförderte Krankenhaus liegt.

(3) Die von den einzelnen Körper-
schaften jeweils auf zubringende Zins-
dienstumlage wird grundsätzlich mit
Auszahlungen von Leistungen aus der
Finanzausgleichsmasse verrechnet.“

Artikel 22)

Änderung des Finanzausgleichs -
änderungsgesetzes 2008

Art. 2 des Finanzausgleichsänderungs-
gesetzes 2008 vom 17. Dezember 2007
(GVBl. I S. 908), geändert durch Gesetz
vom 19. November 2008 (GVBl. I S. 979),
wird wie folgt geändert:

1. Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Ausgleichsjahre 2008
bis 2010 werden jeweils abweichend
von § 37 Abs. 2 Satz 2 des Finanzaus-
gleichsgesetzes in der Fassung vom
29. Mai 2007 (GVBl. I S. 310), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 18. Juni
2009 (GVBl. I S. 226), die Umlage-
grundlagen nicht auf 56,5 vom Hun-
dert, sondern auf 50,0 vom Hundert er-
mäßigt.“

2. Nach Abs. 3 wird als Abs. 4 eingefügt:

„(4) Zum Ausgleich für die Ausset-
zung der Erhöhung der Grundlage ih-
rer Kreisumlage im Ausgleichsjahr
2010 zahlen bis zum 30. September
2010 die Städte

Bad Homburg 1 784 000 Euro

Fulda 913 000 Euro

Gießen 1 343 000 Euro

Hanau 3 017 000 Euro

Marburg 1 448 000 Euro

Rüsselsheim 1 644 000 Euro

Wetzlar 1 228 000 Euro

an ihren jeweiligen Landkreis.“

3. Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5 und
die Angabe „das Ausgleichsjahr 2009“
wird durch die Angabe „die Aus-
gleichsjahre 2009 und 2010“ ersetzt.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes

und des Finanzausgleichsänderungsgesetzes 2008

Vom 14. Dezember 2009
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Artikel 3

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010
in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h d e r  F i n a n z e n

We i m a r
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§ 1

Anteilige Erstattungspflicht

(1) Die Träger der Börsen haben dem
Land Hessen 90 vom Hundert der Kosten
zu erstatten, die durch die Aufsicht über
die Börsen nach dem Börsengesetz vom
16. Juli 2007 (BGBl. I S. 1330, 1351), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 20. März
2009 (BGBl. I S. 607), entstehen. Die Kos -
ten werden dem jeweiligen Träger antei-
lig nach dem Verwaltungsaufwand der
Aufsicht über die einzelnen Börsen aufer-
legt.

(2) Die zur Teilnahme am Börsenhan-
del zugelassenen Unternehmen haben
dem Land Hessen 90 vom Hundert der
Kosten zu erstatten, die durch die Auf-
sicht über diese Unternehmen nach dem
Börsengesetz entstehen. Der Erstattungs-
betrag bemisst sich nach dem Verhältnis
der Anzahl der im Kalenderjahr abge-
schlossenen Geschäfte des Erstattungs-
pflichtigen zu der Gesamtanzahl der an
der jeweiligen Börse abgeschlossenen
Geschäfte aller Erstattungspflichtigen.
Stornierte Geschäfte und von der Börsen-
geschäftsführung aufgehobene Geschäfte
werden nicht berücksichtigt. Die Börsen
teilen der Börsenaufsichtsbehörde auf
Verlangen die Anzahl der im Kalender-
jahr an den Börsen abgeschlossenen Ge-
schäfte des jeweiligen Erstattungspflichti-
gen mit.

(3) In den Fällen des Abs. 1 und 2 ha-
ben die Erstattungspflichtigen auf Anfor-
derung der Börsenaufsichtsbehörde vier-
teljährlich Vorauszahlungen in Höhe der
voraussichtlichen Kosten zu leisten. Für
die Festsetzung der vierteljährlichen Vor-
auszahlung zieht die Börsenaufsichts-
behörde in den Fällen des Abs. 2 die An-
zahl der im vorangegangenen Kalender-
jahr abgeschlossenen Geschäfte heran. Ist
die Anzahl der Geschäfte nach Satz 2
nicht ermittelbar, kann die Börsenauf-
sichtsbehörde als Bemessungsgrundlage
die Hälfte der durchschnittlich von den
Erstattungspflichtigen im vorangegange-
nen Kalenderjahr abgeschlossenen Ge-
schäfte ansetzen.

(4) Nach Ablauf des Kalenderjahres
setzt die Börsenaufsichtsbehörde den
endgültigen Erstattungsbetrag fest.

§ 2

Zeitraum der Erstattungspflicht

(1) Die Erstattungspflicht nach § 1 be-
steht ab dem Kalenderjahr, in dem der Er-
stattungspflichtige eine Erlaubnis zur Er-
richtung einer Börse erhalten hat oder

zum Börsenhandel zugelassen worden ist,
auch dann, wenn die Erlaubnis oder Zu-
lassung nicht für das ganze Kalenderjahr
vorgelegen hat.

(2) Die Börsen haben den Beginn und
die Beendigung der Zulassung eines Er-
stattungspflichtigen zum Börsenhandel
unverzüglich der Börsenaufsichtsbehörde
anzuzeigen. Die Erstattungspflichtigen
haben der Börsenaufsichtsbehörde die
Absicht der Beendigung der Zulassung
unverzüglich schriftlich mitzuteilen.

§ 3

Volle Erstattungspflicht

(1) Dem Land Hessen gesondert in
voller Höhe zu erstatten und auf Verlan-
gen der Börsenaufsichtsbehörde voraus-
zuzahlen sind 

1. vom jeweiligen Träger der Börse die
Kosten, die aufgrund einer Prüfung 
eines börslichen Handels- oder Ab-
wicklungssystems oder durch die Her-
anziehung anderer Personen und Ein-
richtungen zur Durchführung der Auf-
gaben der Börsenaufsichtsbehörde
entstehen, und

2. vom jeweiligen zur Teilnahme am Bör-
senhandel zugelassenen Unternehmen
die Kosten, die durch die Heranzie-
hung anderer Personen und Einrich-
tungen zur Durchführung der Aufga-
ben der Börsenaufsichtsbehörde ent-
stehen.

Betrifft eine Maßnahme nach Satz 1 Nr. 1
mehr als einen Träger einer Börse, be-
stimmt die Börsenaufsichtsbehörde die
Erstattungsbeträge der einzelnen Träger
nach billigem Ermessen. Betrifft eine
Maßnahme nach Satz 1 Nr. 2 mehr als ein
zur Teilnahme am Börsenhandel zugelas-
senes Unternehmen, bemisst sich der Er-
stattungsbetrag des einzelnen Unterneh-
mens nach dem Verhältnis der Anzahl der
im Kalenderjahr abgeschlossenen Ge-
schäfte des einzelnen Unternehmens zu
der Gesamtanzahl der an dieser Börse ab-
geschlossenen Geschäfte aller betroffe-
nen Unternehmen. § 1 Abs. 2 Satz 3 und 4
gilt entsprechend.

(2) Nach Ablauf des Kalenderjahres
setzt die Börsenaufsichtsbehörde den
endgültigen Erstattungsbetrag fest.

(3) § 2 Abs. 1 gilt entsprechend.

§ 4

Erstattungsbeträge, Fehlbeträge, 
Überzahlungen

(1) Erstattungsbeträge, die nicht beige-
trieben werden konnten, und Fehlbeträge

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
über die Erstattung der Börsenaufsichtskosten und die Vollstreckung 

von Verfügungen der Börsenaufsichtsbehörde 
(BörsAKVG)*)

Vom 14. Dezember 2009

*) GVBl. II 54-56
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der Vorjahre werden bei der Berechnung
der zu erstattenden Kosten in den Folge-
jahren berücksichtigt, nachträglich ent-
richtete Erstattungsbeträge werden abge-
setzt.

(2) Überzahlungen durch Vorauszah-
lungen der Erstattungspflichtigen werden
bei der endgültigen Festsetzung des Er-
stattungsbetrages mit den zu leistenden
Vorauszahlungen für das Folgejahr ver-
rechnet.

§ 5

Kosten, Kostenbescheide, 
Säumniszuschläge

(1) Kosten nach diesem Gesetz sind
der Personal- und der Sachaufwand sowie
kalkulatorische Abschreibungen und Zin-
sen, soweit diese nicht durch Gebühren
und Auslagen aufgrund anderer Vor-
schriften abgedeckt sind.

(2) Die Anfechtungsklage gegen Kos -
tenbescheide nach diesem Gesetz hat kei-
ne aufschiebende Wirkung.

(3) Werden Vorauszahlungen und Er-
stattungsbeträge nicht bis zum Ablauf des
Fälligkeitstages entrichtet, werden Säum-
niszuschläge entsprechend § 15 des Hes-
sischen Verwaltungskostengesetzes in der
Fassung vom 12. Januar 2004 (GVBl. I
S. 36), zuletzt geändert durch Gesetz vom
9. Juli 2009 (GVBl. I S. 253), erhoben.

§ 6

Zwangsmittel

Die Börsenaufsichtsbehörde kann ihre
Verfügungen, die sie innerhalb ihrer ge-
setzlichen Befugnisse trifft, mit Zwangs-

mitteln nach den Bestimmungen des Hes-
sischen Verwaltungsvollstreckungsgeset-
zes in der Fassung vom 12. Dezember
2008 (GVBl. 2009 I S. 2) durchsetzen. Da-
bei kann sie die Zwangsmittel für jeden
Fall der Nichtbefolgung androhen. Sie
kann auch Zwangsmittel gegen juristi-
sche Personen des öffentlichen Rechts an-
wenden. Die Höhe des Zwangsgelds be-
trägt bis zu 250 000 Euro.

§ 7

Anwendungsvorschrift, 
Aufhebung bisherigen Rechts

(1) Erstes Erstattungsjahr nach diesem
Gesetz ist 2010.

(2) Es werden aufgehoben:

1. das Börsenaufsichtskostengesetz vom
24. November 1998 (GVBl. I S. 498)1),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
28. September 2007 (GVBl. I S. 638),
und

2. die Börsenaufsichtskostenverordnung
vom 15. Dezember 1998 (GVBl. 1999 I
S. 15)2), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 27. September 2007 (GVBl. I
S. 687).

(3) Für das Erstattungsjahr 2009 sind
das Börsenaufsichtskostengesetz und die
Börsenaufsichtskostenverordnung jeweils
in der bis zum 31. Dezember 2009 gelten-
den Fassung anzuwenden.

§ 8

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2010
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2014 außer Kraft.

1) Hebt auf GVBl. II 54-40
2) Hebt auf GVBl. II 54-41

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d
L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h
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Artikel 1

Das Gesetz über den öffentlichen Per-
sonennahverkehr in Hessen vom 1. De-
zember 2005 (GVBl. I S. 786) wird wie
folgt geändert:

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt
geändert:

a) Die Angabe zu § 9 wird wie folgt
gefasst:

„§ 9 Vergabe öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge (‚Besteller-
Ersteller-Prinzip‘)“

b) Nach der Angabe zu § 9 wird fol-
gende Angabe eingefügt:

„§ 9a Ersetzung von Bundes- durch
Landesrecht, Übergangsbe-
stimmung“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geän-
dert:

aa) In Nr. 1 wird die Angabe „3. Au-
gust 2005 (BGBl. I S. 2270)”
durch „30. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2497)“ ersetzt. 

bb) In Nr. 2 wird die Angabe „7. Ju-
li 2005 (BGBl. I S. 1954)“ durch
„29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2258)“
ersetzt.

b) Als Abs. 7 wird angefügt:

„(7) Auszubildende im Sinne die-
ses Gesetzes sind:

1. schulpflichtige Personen bis zur
Vollendung des 15. Lebensjahres
und

2. nach Vollendung des 15. Le-
bensjahres:

a) Schülerinnen und Schüler so-
wie Studentinnen und Stu-
denten öffentlicher, staatlich
genehmigter oder staatlich
anerkannter privater

aa) allgemeinbildender
Schulen,

bb) berufsbildender Schulen,

cc) Einrichtungen des zwei-
ten Bildungsweges oder

dd) Hochschulen, Akademi-
en mit Ausnahme der
Verwaltungsakademien,
Volkshochschulen und
Landvolkshochschulen,

b) Personen, die private Schulen
oder sonstige Bildungsein-
richtungen besuchen, die
nicht unter Buchst. a fallen,
wenn 

aa) sie aufgrund des Be-
suchs dieser Schulen
oder Bildungseinrichtun-
gen von der Berufsschul-
pflicht befreit sind oder 

bb) der Besuch dieser Schu-
len oder sonstiger priva-
ter Bildungseinrichtun-
gen nach dem Bundes-
ausbildungsförderungs-
gesetz in der Fassung
vom 6. Juni 1983 (BGBl. I
S. 646, 1680), zuletzt ge -
ändert durch Gesetz 
vom 20. Dezember 2008 
(BGBl. I S. 2846), förde-
rungsfähig ist, 

c) Personen, die an einer Volks-
hochschule oder einer anderen
Einrichtung der Weiterbildung
Kurse zum Erwerb des Haupt-
schul- oder Realschulabschlus-
ses besuchen,

d) Personen,

aa) die in einem Berufsausbil-
dungsverhältnis im Sinne
des Berufsbildungsgeset-
zes vom 23. März 2005
(BGBl. I S. 931), zuletzt ge -
ändert durch Gesetz vom
5. Februar 2009 (BGBl. I 
S. 160), oder in einem an-
deren Vertragsverhältnis
im Sinne des § 26 des Be-
rufsbildungsgesetzes ste-
hen oder

bb) die in einer sonstigen Be-
rufsbildungseinrichtung  im
Sinne des § 43 Abs. 2 des
Berufsbildungsgesetzes oder
des § 36 Abs. 2 der Hand-
werksordnung in der Fas-
sung vom 24. September
1998 (BGBl. I S. 3075,
2006 I S. 2095), zuletzt 
ge ändert durch Gesetz
vom 17. Juli 2009 (BGBl. I
S. 2091), ausgebildet wer-
den,

e) Personen, die einen staatlich
anerkannten Berufsvorberei-
tungslehrgang besuchen,

f) Praktikantinnen und Prakti-
kanten sowie Volontärinnen
und Volontäre, wenn nach den
für eine staatlich geregelte
Ausbildung oder für ein Studi-
um geltenden Bestimmungen
ein Praktikum oder ein Volon-
tariat abzuleisten ist,

g) Beamtenanwärterinnen und
Beamtenanwärter des einfa-
chen und mittleren Dienstes
sowie Praktikantinnen und

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr 

in Hessen*)

Vom 14. Dezember 2009

*) Ändert GVBl. II 60-37
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Praktikanten und Personen, die
durch den Besuch eines Ver-
waltungslehrgangs die Qualifi-
kation für die Zulassung als
Beamtenanwärterin oder Be-
amtenanwärter des einfachen
oder mittleren Dienstes erwer-
ben, wenn sie keinen Fahrkos -
tenersatz von ihrer Dienst-
behörde erhalten, und

h) Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer an einem freiwilligen so-
zialen Jahr oder an einem frei-
willigen ökologischen Jahr
oder vergleichbarer sozialer
Dienste.“

3. § 4 Abs. 5 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz
eingefügt:

„Die Verkehrsunternehmen sind
verpflichtet, den Verbundtarif anzu-
wenden.“

b) Der neue Satz 6 wird wie folgt ge-
fasst:

„Für die Beförderung von Auszubil-
denden nach § 2 Abs. 7 können
Zeitfahrausweise zu ermäßigten
Fahrpreisen (Ausbildungsverkehr)
angeboten werden.“

4. § 6 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Aufgabenträgerorganisation ist
zuständige Behörde im Sinne der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1370/2007 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche
Personenverkehrsdienste auf Schiene
und Straße und zur Aufhebung der
Verordnungen (EWG) Nr. 1191/69 und
(EWG) Nr. 1107/70 des Rates (ABl. EU
Nr. L 315 S. 1).“

5. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9

Vergabe öffentlicher 
Dienstleistungsaufträge

(‚Besteller-Ersteller-Prinzip‘)

Das Verhältnis zwischen den Auf-
gabenträgerorganisationen als Bestel-
ler und den Verkehrsunternehmen, die
die Verkehrsleistungen als Ersteller er-
bringen, ist unter Einhaltung der Vor-
gaben nach Art. 4 der Verordnung
(EG) Nr. 1370/2007 vertraglich zu re-
geln (‚Besteller-Ersteller-Prinzip‘). Der
Vertrag ist zu befristen und regelt ins-
besondere

1. den Umfang der fahrplanmäßigen
Nahverkehrsleistungen und die zu
erbringenden Serviceleistungen
(zum Beispiel Vertrieb und Fahr -
gast informationen),

2. die Qualität der Leistungen und de-
ren Kontrolle, einschließlich Art und
Form der Datennachweise,

3. die Aufteilung der Fahrgeldeinnah-
men,

4. die Höhe des finanziellen Aus-
gleichs, der für die Erfüllung ge-

meinwirtschaftlicher Verpflichtun-
gen im Sinne des Art. 2 Buchst. e
der Verordnung (EG) Nr. 1370/2007
gewährt wird,

5. die Anreize zur Kundenorientierung
und Weiterentwicklung von Leis -
tung und Qualität,

6. die Angebotsgestaltung auch bei
unvorhergesehenen Änderungen,

7. die Sanktionen bei Nicht- und
Schlechterfüllung der vereinbarten
Leistungen und 

8. die Art und den Umfang der gege-
benenfalls gewährten ausschließli-
chen Rechte.“

6. Nach § 9 wird als § 9a eingefügt:

„§ 9a

Ersetzung von Bundes- durch 
Landesrecht, Übergangsbestimmung

(1)

1. § 45a des Personenbeförderungsge-
setzes und die Verordnung über
den Ausgleich gemeinwirtschaftli-
cher Leistungen im Straßenperso-
nenverkehr vom 2. August 1977
(BGBl. I S. 1460), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 23. März 2005
(BGBl. I S. 931), werden aufgrund
des § 64a des Personenbeförde-
rungsgesetzes und

2. die nach Art. 8 § 2 des Gesetzes
vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378) fortgeltenden §§ 6a, 6c, 6e
und 6f des Allgemeinen Eisenbahn-
gesetzes in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer
930-1, veröffentlichten bereinigten
Fassung, zuletzt geändert durch
Verordnung vom 31. Oktober 2006
(BGBl. I S. 2407), und die Verord-
nung über den Ausgleich gemein-
wirtschaftlicher Leistungen im Ei-
senbahnverkehr vom 2. August
1977 (BGBl. I S. 1465), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. März
2005 (BGBl. I S. 931), werden auf-
grund des § 6h des Allgemeinen Ei-
senbahngesetzes 

jeweils durch § 2 Abs. 7, § 4 Abs. 5
Satz 2 und 6, § 9 Satz 2 Nr. 4 und § 12
Abs. 2 Satz 2 ersetzt.

(2) Der Ausgleich für gemeinwirt-
schaftliche Leistungen im Ausbil-
dungsverkehr, die vor dem 3. Dezem-
ber 2009 erbracht wurden und für die
vor dem 3. Dezember 2009 keine ver-
tragliche Regelung nach § 9 getroffen
wurde, erfolgt 

1. für den Straßenpersonenverkehr
nach § 45a des Personenbeförde-
rungsgesetzes in Verbindung mit
der Verordnung über den Ausgleich
gemeinwirtschaftlicher Leistungen
im Straßenpersonenverkehr und der
Sechsten Verordnung über die
durch schnittlichen verkehrsspezifi-
schen Kosten je Personen-Kilometer
nach § 45a Abs. 2 Satz 2 des 
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Per sonenbeförderungsgesetzes vom 
14. September 1994 (GVBl. I S. 431)
und

2. für den Eisenbahnverkehr nach § 6a
des Allgemeinen Eisenbahngeset-
zes in Verbindung mit der Verord-
nung über den Ausgleich gemein-
wirtschaftlicher Leistungen im Ei-
senbahnverkehr und der Sechsten
Verordnung über die durchschnittli-
chen verkehrsspezifischen Kosten
je Personen-Kilometer nach § 6a
Abs. 2 Satz 2 des Allgemeinen Ei-
senbahngesetzes vom 14. Septem-
ber 1994 (GVBl. I S. 432) 

in der jeweils bis zum 2. Dezember
2009 geltenden Fassung.“

7. § 11 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Angabe „(EWG)
Nr. 1191/69 des Rates in der jeweils
geltenden Fassung“ durch „(EG)
Nr. 1370/2007“ ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe „16. Ja-
nuar 2004 (GVBl. I S. 22), zuletzt
geändert durch Gesetz vom 
21. März 2005 (GVBl. I S. 229)“
durch „29. Mai 2007 (GVBl. I 
S. 310), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 18. Juni 2009 (GVBl. I 
S. 226)“ ersetzt.

8. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Zuwendungen des Landes
umfassen die Fördermittel für den
öffentlichen Personennahverkehr
nach dem Regionalisierungsgesetz
vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2378, 2395), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 12. Dezember

2007 (BGBl. I S. 2871), dem Ge-
meindeverkehrsfinanzierungsge-
setz in der Fassung vom 28. Januar
1988 (BGBl. I S. 100), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 22. Dezem-
ber 2008 (BGBl. I S. 2986), und dem
Finanzausgleichsgesetz.“

b) Dem Abs. 2 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Die Zuwendungen enthalten den
Ausgleich für die Verpflichtungen
nach § 4 Abs. 5 in Verbindung mit 
§ 9 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4.“

c) In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe
„Gesetz vom 27. April 2005 (BGBl. I
S. 1138), in der jeweils geltenden
Fassung“ durch „Verordnung vom
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407)“
ersetzt.

9. In § 16 Satz 2 wird die Zahl „2009“
durch „2011“ ersetzt.

Artikel 2

Es werden aufgehoben:

1. die Sechste Verordnung über die
durchschnittlichen verkehrsspezifi-
schen Kosten je Personen-Kilometer
nach § 6a Abs. 2 Satz 2 des Allgemei-
nen Eisenbahngesetzes und

2. die Sechste Verordnung über die
durchschnittlichen verkehrsspezifi-
schen Kosten je Personen-Kilometer
nach § 45a Abs. 2 Satz 2 des Personen-
beförderungsgesetzes.

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am 3. Dezember
2009 in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  

K o c h f ü r  W i r t s c h a f t ,  Ve r k e h r  u n d
L a n d e s e n t w i c k l u n g

P o s c h
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz 
zur Verlängerung der Geltungsdauer befristeter 

Rechtsvorschriften in den Bereichen des Veterinärwesens 
und der Lebensmittelüberwachung

Vom 14. Dezember 2009

1) Ändert GVBl. II 350-92
2) Ändert GVBl. II 355-13
3) Ändert GVBl. II 800-53

Artikel 11)

Änderung des Gesetzes zum 
Vollzug von Aufgaben auf den 
Gebieten des Veterinärwesens, 
der Lebensmittelüberwachung 
und des Verbraucherschutzes

Das Gesetz zum Vollzug von Aufgaben
auf den Gebieten des Veterinärwesens,
der Lebensmittelüberwachung und des
Verbraucherschutzes vom 21. März 2005
(GVBl. I S. 229, 232) wird wie folgt geän-
dert:

1. In § 3 wird die Absatzbezeichnung
„(1)“ gestrichen.

2. In § 5 Satz 2 wird die Zahl „2009“
durch „2011“ ersetzt.

Artikel 22)

Änderung des Hessischen 
Ausführungsgesetzes zum 

Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-
gesetz und zur Weinüberwachung

In § 9 Satz 2 des Hessischen Aus-
führungsgesetzes zum Lebensmittel- und

Bedarfsgegenständegesetz und zur Wein-
überwachung vom 16. Juni 1961 (GVBl.
S. 81), zuletzt geändert durch Gesetz vom
21. März 2005 (GVBl. I S. 229), wird die
Zahl „2009“ durch „2011“ ersetzt.

Artikel 33)

Änderung des Gesetzes zur 
Errichtung des Landesbetriebs 

Hessisches Landeslabor

In § 4 Satz 2 des Gesetzes zur Errich-
tung des Landesbetriebs Hessisches Lan-
deslabor vom 20. Dezember 2004 (GVBl. I
S. 506, 518) wird die Zahl „2009“ durch
„2011“ ersetzt.

Artikel 4

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  

K o c h f ü r  U m w e l t ,  E n e r g i e ,
L a n d w i r t s c h a f t  u n d  
Ve r b r a u c h e r s c h u t z

L a u t e n s c h l ä g e r
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*) Ändert GVBl. II 350-5

Artikel 1

Das Gesetz über die Kassenärztliche
Vereinigung Hessen und die Kassen-
zahnärztliche Vereinigung Hessen vom
22. De zember 1953 (GVBl. S. 206) wird
wie folgt geändert:

1. In § 3 Abs. 1 werden die Worte „zur
Tätigkeit bei den ge setzlichen Kran-
kenkassen zugelassenen Ärzte
(Kassen ärzte)“ durch die Worte „Ver-
tragsärztinnen und Vertrags ärzte“ er-
setzt. 

2. § 8 erhält folgende Fassung:

„§ 8

(1) Die Kassenärztliche Vereinigung
Hessen sorgt im Rahmen ihrer Satzung
für eine wirtschaftliche Sicherung der
invaliden und alten Vertragsärztinnen
oder Vertragsärzte und der Hinterblie-
benen von Vertragsärztinnen oder Ver-
tragsärzten. Diese Sicherung kann
auch durch besondere Honorarvertei-
lungsgrundsätze geregelt werden.

(2) Zur Sicherung der nach Abs. 1
errichteten Erweiterten Honorarvertei-
lung der Kassenärztlichen Vereinigung
Hessen werden neben der Gesamtver-
gütung sämtliche Vergütungen für
Leis tungen aus dem Leistungskatalog
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung, die Vertragsärztinnen und Ver-
trags ärzte an gesetzlich krankenversi-
cherten Patienten erbringen und die
nicht unmittelbar über die Gesamtver-
gütung der Kas senärztlichen Vereini-
gung Hessen ausgezahlt werden, der
Erweiterten Honorarverteilung unter-
worfen. Dies gilt unab hängig von der
Rechtsgrundlage der Vergütung auch
für die Vergütung aus Direktverträgen

zwischen den Vertragsärztinnen und
Vertragsärzten und den gesetzlichen
Krankenkassen oder aus Verträgen zur
Integrierten Versorgung.

(3) Die Vertragsärztinnen und Ver-
tragsärzte sind verpflichtet, den Um-
satz, den sie aufgrund der Abrechnung
für Leistungen nach Abs. 2 erhalten,
gegenüber der Kassenärztlichen Verei -
nigung Hessen offenzulegen. Sofern
sie dieser Verpflichtung nicht inner-
halb von drei Monaten nachkommen,
ist die Kas senärztliche Vereinigung
Hessen befugt, die Vergütung für Leis-
tungen aus dem Leistungskatalog der
Gesetzlichen Krankenversicherung, die
die Vertragsärztin oder der Vertrags-
arzt an gesetzlich krankenversicherten
Patienten erbracht hat und die nicht
unmittelbar über die Gesamtvergü-
tung der Kassenärztlichen Vereinigung
Hessen ausgezahlt wurden, zu schät-
zen. Gegen diese Verfügung ist binnen
eines Monats gegen über der Kas-
senärztlichen Vereinigung Hessen Wi-
derspruch unter Vorlage der vollstän-
digen Unterlagen zulässig. Die Voll-
ständigkeit ist an Eides statt zu er-
klären.

(4) Die Kassenärztliche Vereinigung
Hessen ist berechtigt, durch Satzung
die Einbeziehung der Umsätze für 
Leistungen nach Abs. 2 zu regeln.
Durch Satzung werden auch die An -
forderungen an Form und Inhalt der
Offenlegung nach Abs. 3 geregelt.“

Artikel 2

Inkrafttreten

Das Gesetz tritt am Tage nach seiner
Verkündung in Kraft.

D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Änderung des Gesetzes über die Kassenärztliche Vereinigung

und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Hessen*) 

Vom 14. Dezember 2009

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 14. Dezember 2009

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  f ü r  

K o c h A r b e i t ,  F a m i l i e  u n d  G e s u n d h e i t  

B a n z e r



Bernecker Verlag

Der A. Bernecker Verlag GmbH bietet ab dem 1. Januar 2010 auch für den Bezug des Gesetz-

und Verordnungsblattes Teil I die Möglichkeit des Online-Abonnements an. Anstelle der bis-

herigen Belieferung des Druckexemplars per Post können Sie Ihr Jahresabonnement auf 

einen Online-Bezug über das Internet umstellen. 

Als Bezieher der Papierversion  können Sie aber auch Einzelausgaben online downloaden. 

Bernecker garantiert Ihnen Textrichtigkeit und damit Rechtssicherheit!

Der A. Bernecker Verlag GmbH ist von der Hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden offiziell

und vertraglich mit dem Druck und Vertrieb des GVBI. I beauftragt. Sämtliche bei Bernecker

erhältlichen  Gesetzestexte sind vom Land Hessen freigegeben und somit rechtssicher. 

Setzen Sie auf Dokumente, denen Sie vertrauen können!

Aboverwaltung 

Bezugpreise Online oder Print 

Jahresabonnement online 58,53 € inkl. MwSt. 

Einzeldownload bis 16 Seiten 3,83 € inkl. MwSt., 

Einzeldownload je weitere 16 Seiten zzgl. 3,06 € inkl. MwSt. 

Bezahlung auf Rechnung 

Unsere Abo-Bestellseite wird in den kommenden Tagen freigeschaltet. 

Sie finden uns unter www.gvbl-hessen.de oder www.abo.bernecker.de

Bis zur Freischaltung der Seite können Sie uns Ihren Aboauftrag für den Onlinebezug per 

E-Mail einreichen. 

Eine Bestätigung erhalten Sie umgehend. Lieferung ab 2010. 

Kontakt:

Bernecker Verlag GmbH

Abonnentenservice

Unter dem Schöneberg 1

34212 Melsungen

Tel. 05661 731-465

Fax 05661 731-400

E-Mail: abo@bernecker.de

NEU bei BERNECKER 
online und digital:

Gesetz- und Verordnungsblatt
für das Land Hessen · Teil I



Absender: A. Bernecker Verlag GmbH
Unter dem Schöneberg 1
34212 Melsungen 
PVSt, DPAG
Entgelt bezahlt

Herausgeber: Hessische Staatskanzlei, Wiesbaden
Verlag: A. Bernecker Verlag GmbH,
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen,
Telefon (0 56 61) 7 31-0, Fax (0 56 61) 73 14 00
ISDN: (0 56 61) 73 13 61, Internet: www.bernecker.de
Druck: Bernecker MediaWare AG
Unter dem Schöneberg 1, 34212 Melsungen,
Telefon (0 56 61) 7 31-0, Fax (0 56 61) 73 12 89
Vertrieb und Abonnementverwaltung: 
A. Bernecker Verlag GmbH, Unter dem Schöneberg 1, 
34212 Melsungen, Tel.: (0 56 61) 7 31-4 20, Fax: (0 56 61) 7 31-4 00
E-Mail: aboverwaltung@bernecker.de
Bezugsbedingungen: Laufender Bezug nur im Verlagsabonnement.
Bezugszeit ist das Kalenderjahr. Abbestellungen zum 31. Dezember
müssen spätestens am 15. November schriftlich beim Verlag vorlie-
gen. Fälle höherer Gewalt, Streik, Aussperrung und dergleichen ent-
binden den Verlag von der Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträ-
gen und Schadensersatzleistungen.
Bezugspreis: Der jährliche Bezugspreis beträgt 58,53 EUR einschl.
MwSt. und Versand. Einzelausgaben kosten bis zu einem Umfang
von 16 Seiten EUR 3,83. Bei stärkeren Ausgaben erhöht sich der
Preis um 3,06 EUR je zusätzlich angefangener 16 Seiten. Die Preise
verstehen sich inkl. MwSt. und zzgl. Porto und Verpackung.


